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Editorial

Die Stimme der Bauwirtschaft wird gehört

Dr. Mario Marti, Geschäftsführer usic, Bern Zurzeit in der parlamentarischen Bera-
tung befindet sich die Revision des Bau-
handwerkerpfandrechts. Dieses Siche-
rungsrecht deckt zwar nicht die Planerho-
norare ab, ist für die gesamte Bauwirt-
schaft aber von grosser Bedeutung. 
bauenschweiz betreibt in diesem Dossier 
ein intensives und – wie die parlamenta-
rischen Beratungen zeigen – ziemlich er-
folgreiches Lobbying. So soll etwa die 
Eintragungsfrist auf vier Monate verlän-
gert werden (bisher drei Monate).

Unter dem Titel «Stärkung des Bauher-
ren- und Baufrauenschutzes» forderte 
eine parlamentarische Initiative unter 
dem Eindruck schlechter Beispiele bei 
Einfamilienhausbauten eine umfassende 
Neuregelung des (privaten) Baurechts 
und eine weitgehende Verschärfung der 
Haftung der Architekten und Ingenieure. 
Auf Initiative des Bundes Schweizer Ar-
chitekten (BSA) versandte bauenschweiz 
ein sachliches und überzeugendes juris-
tischen Argumentarium an ausgewählte 
Parlamentarier. Die Intervention nützte: 
Ende März hat der Nationalrat die Initia-
tive abgelehnt. 

Für viel Diskussionsstoff sorgte die ge-
plante Totalrevision des Raumplanungs-
gesetzes. Das vorgeschlagene Gesetz – 
neu unter dem Titel «Raumentwicklungs-
gesetz» – sieht zahlreiche Veränderun-
gen vor. Damit wurde offenbar das Fuder 
überladen: Viele Vernehmlassungseinga-
ben kritisierten – zu Recht – das Revisi-
onsprojekt. Die usic hat in ihrer Stellung-
nahme insbesondere die vorgesehene 

Möglichkeit der entschädigungslosen 
Auszonung von Bauland und die Neuord-
nung der kantonalen Kompetenzen so-
wie die Unverbindlichkeit und Intranspa-
renz der vorgeschlagenen Richtpläne kri-
tisiert. So wie es aussieht, dürfte das 
vorgelegte Projekt gestorben sein. Es ist 
zu hoffen, dass die Neuauflage realisti-
scher und sachlicher daherkommt.

Schliesslich geben auch die staatlichen 
Konjunkturförderprogramme zu reden. 
Die Politik der Schweizer Regierung in 
dieser Frage war denn auch Thema des 
gut besuchten diesjährigen Parlamenta-
rieranlasses von bauenschweiz. Haupt-
tenor des Anlasses war eine wohltuende 
Zurückhaltung: Zusätzliches Geld dürfe 
nur gesprochen werden, wenn die Projek-
te ausführungsreif sind. Ist dies nicht 
der Fall, drohe das Geld zu verpuffen 
und würde dann später, wenn wichtige 
Infrastrukturen zu realisieren sein wer-
den, fehlen. Einen interessanten Gedan-
ken brachte der CEO der Implenia ein: 
Als wirksamste und kostengünstigste 
Konjunkturmassnahme wäre den Unter-
nehmen im Baubereich schon gedient, 
wenn der Staat seine Rechnungen innert 
30 Tagen und nicht erst viel später be-
gleichen würde. Allein bei Implenia ma-
che die Differenz zwischen den ausste-
henden Werklöhnen der öffentlichen 
Hand und den fälligen Leistungen an Lie-
feranten einen Betrag von über CHF 100 
Mio. aus. In diesem Umfang ist die Bau-
unternehmung Bank des Staates. Ein 
Thema für eine weitere politische Dis-
kussion…  L

Das Jahr 2009 hat bisher aus Bau- 

und speziell Planersicht einige brisan-

te politische Geschäfte mit sich ge-

bracht. Während es um die Revision 

des Bundesgesetzes über das öffentli-

che Beschaffungsrecht zurzeit ruhig 

ist (Ruhe vor dem Sturm?), haben an-

dere baurelevante Themen ihren Platz 

in der politischen Diskussion einge-

nommen. Die usic hat zusammen mit 

den übrigen Verbänden und Partnern 

aus der Bau- und Planungsbranche – 

organisiert in bauen schweiz – das Ge-

schehen aktiv mit verfolgt und Stel-

lung  bezogen. Die letzten Wochen zei-

gen, dass die Stimme der Bauwirt-

schaft gehört wird.
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Interview

Im Gespräch mit Franz Romero und

Markus Schaefle, dipl. Architekten ETH BSA, Zürich

Die Architekten möchten das Interview im 

Wesentlichen auf ihre professionelle Tätig-

keit beschränken, im Bewusstsein der Be-

deutung ihres persönlichen Werdeganges 

für ihre berufliche Laufbahn. So hat Markus 

Schaefle von Beginn weg die Vielfältigkeit 

des Berufes und seine enge Verknüpfung 

mit dem täglichen Leben fasziniert. Ein 

Schlüsselerlebnis war der Wirkungsbereich 

seines Grossvaters, der als Architekt für 

den Bauernverband ein Architekturbüro 

führte, währenddem die Grossmutter  im 

gleichen Hause im Erdgeschoss eine Wirt-

schaft hatte. Franz Romero fand den Weg 

zur Architektur über eine Lehre als Feinme-

chaniker und Hochbauzeichner – prägend 

waren die Vermittlung des Materialgefühles 

und die Persönlichkeiten seiner Lehrmeis-

ter (Haefeli, Moser Steiger). Danach folgte 

eine Ausbildung am Technikum Winterthur 

und an der ETHZ. 

Hatten Sie während Ihres Architekturstu-
diums Kontakt zu Bauingenieuren?
Nein, aber wir hatten das Glück, an der 
ETH Santiago Calatrava als Assistenten 
zu erleben. Er führte statische Experi-
mente durch und verstand es, aus der 
Statik ein Ereignis zu machen. Es ist er-
staunlich, wie er kreative Komponenten 
in die Statik bringt. Santiago Calatrava 
hat uns als Ingenieurpersönlichkeit be-
eindruckt, aber eine Integration von In-
genieurwissen in das Architekturstudi-
um hat damals noch nicht stattgefun-
den. Die Situation hat sich jedoch im 
Sinne einer Annäherung verbessert. 
Heute sind Ingenieure mit architektoni-
schem Verständnis und kreativem Flair 

Markus Kamber unsere Partner, mit denen wir ausge-
zeichnet zusammenarbeiten. Das ist 
auch sinnvoll und zielorientiert. Der Ar-
chitekt ist auf den Bauingenieur ange-
wiesen.

Wie passt dieses Bekenntnis zu den un-
zähligen Einweihungen und Präsentatio-
nen von Bauwerken, bei denen aus-
schliesslich die Architekten das Parkett 
beherrschen? 
Diese Aussage ist schlicht falsch. An 
der kürzlich durchgeführten Eröffnung 
der Westumfahrung Zürich beispielswei-
se hatten nur Bauingenieure das Sagen. 
Und zwar zu Recht. Genau so wie im 
Hochbau der Architekt das Bauwerk er-
läutern soll. Schliesslich hat er das 
Team gebildet und dirigiert, ihm war die 
Gesamtleitung für das Bauwerk übertra-
gen. Abgesehen von dieser Äusserlich-
keit ist es jedoch wichtig, dass Architek-
ten und Ingenieure enger zusammenar-
beiten. Und wir stellen fest, der Dialog 
ist besser geworden. Das ist vor allem 
das Verdienst der Planerteams, in de-
nen die Chance der gegenseitigen Kom-
munikation gegeben ist.

Ist es nicht ein Handicap des 
Ingenieurs, nicht so kommunikativ zu 
sein wie der Architekt?
Wir Architekten haben die Aufgabe, dem 
Bauherrn Nutzenverhältnisse und Konse-
quenzen von Planungs- und Bauent-
scheiden zu erklären. Es ist unsere 
Pflicht, den Bauherrn richtig zu informie-
ren, auch über statisch relevante Aspek-
te, ihn am Planungs- und Bauprozess 



3

teilhaben zu lassen. Statisch-konstrukti-
ve Lösungen müssen jedoch nicht im 
gleichen Masse erklärt werden, Haupt-
sache es hält. Das Problem, dass Inge-
nieurleistungen oft nicht angemessen 
gewürdigt werden, ist erkannt. Als Archi-
tekten versuchen wir wenn immer mög-
lich, den Ingenieur in die Informations-
aufgabe einzubinden. Es ist jedoch Tat-
sache, dass wir als Planer unterschiedli-
che Aufgaben haben. Und das soll auch 
so bleiben. Wir wollen nicht aus Inge-
nieuren Architekten machen und umge-
kehrt.

Woran liegt es, dass Ingenieure immer 
wieder um Honorare kämpfen müssen, 
während die Architekten für ihre Leistun-
gen scheinbar angemessen entschädigt 
werden?
Vorerst eine Feststellung, Tiefbau und 
Hochbau sind zwei verschiedene Wel-
ten. Allgemein gesagt lassen sich offen-
sichtlich die eher rationalen Ingenieur-
leistungen leichter herunterhandeln, 
zum Teil können sie auch billigeren Ar-
beitskräften in anderen Ländern in Auf-
trag gegeben werden. Im Hochbau ist 
die Identität von Planer und Bauwerk viel 
ausgeprägter. Ohne Autor kann keine Ar-
chitektur entstehen. Dieser Erklärungs-

versuch darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Bauingenieure mehr 
Sorge zu korrekter Entschädigung ihrer 
Planerleistungen tragen sollen.

Welche Planerarbeiten sind Ihnen die 
liebsten: Studien, Projektierung, Bau-
leitung, Wettbewerbe?
Uns ist die Beschäftigung über die gan-
ze Diagonale wichtig, Diese Vielseitigkeit 
macht die Arbeit spannend. Die Teilnah-
me an Wettbewerben ist wichtig, weil sie 
einen beweglich halten und man sich 
messen kann. Deshalb war uns eine be-
sondere Genugtuung, den Wettbewerb 
für dem Umbau des sia-Hauses gewin-
nen zu können, wohlverstanden, mit ei-
nem kompetenten Planerteam.

Wird der Architekt durch die Normierung 
in seiner Kreativität eingeschränkt oder 
muss er gerade dadurch neue Kreativitä-
ten entfalten?
Es ist naheliegend, dass zu weitgehen-
de Regeln die Freiheit der Architektur 
einschränken. Es ist deshalb unerläss-
lich, dass Normen paritätisch von kom-
petenten Fachleuten entwickelt werden. 
Die CRB z.B. wird immer selbständiger 
und sie schafft Instrumente, die vor al-
lem den Generalunternehmern dienen. 

Bild: Georg Aerni, Fotograf, Zürich
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So hat seit der Gründung der CRB durch 
den BSA eine Verschiebung der Interes-
sen stattgefunden. Am Anfang wurden 
paritätisch entwickelte Berufsinstrumen-
te angeboten, die aus der Herstellung 
von Bauwerken entwickelt und auf 
Schweizer Architektur aufgebaut wurden. 
Heute sind die Regeln so konzipiert, 
dass sie primär den Anforderungen der 
Termin- und Kostenminimierung genü-
gen. Normen und Regeln dürfen nicht 
Selbstzweck sein, sondern sie müssen 
paritätisch entwickelte Hilfs instrumente 
bleiben.

Genügen die bestehenden Regeln 
und Normen, um die Planungsqualität zu 
sichern?
So darf die Frage nicht gestellt werden. 
Qualität lässt sich nicht normieren. Qua-
lität muss erarbeitet werden, man muss 
sie wollen und sie kostet auch etwas. 
Die Sicherung der Qualität setzt neben 
richtig ausgebildetenen Fachleuten in 
erster Linie das Verständnis und die Be-
reitschaft des Bauherrn voraus. Qualität 
wird bestimmt nicht durch zusätzliche 
Spezialisten wie Prüfingenieure, Facility-
planer und Bauberater verbessert. Es 
braucht die richtig zusammengestellen 
Teams mit den notwendigen Fachspezi-
alisten für die spezifischen Einzelaufga-
ben sowie die qualifizierten Architekten 
als deren Dirigenten und einen aufge-
klärten Bauherrn. Sicherlich braucht es 
für eine qualitätsgesicherte Bauleistung 
keine branchenfremde Manager.

Wie kommt die Architektur mit der 
 modernen Ökologiewelle zurecht?
Durch das Streben nach nachhaltigen 
Lösungen sind wir als ganze Gesell-
schaft gefordert, als Planer natürlich in 
besonderem Masse, zumal wir – zu-
sammen mit den Ingenieuren und ande-
ren Akteuren der Bauwirtschaft – dafür 
zu sorgen haben, dass ökologische 
Massnahmen nicht auf Kosten der Bau-
kultur beschlossen werden. Beispiels-
weise ist es nicht haltbar, dass neuer-
dings Sonnenkollektoren ohne Baube-
willigung montiert werden dürfen. Das 
gleiche ist zur Minergie zu sagen, die 

nicht um jeden Preis gesetzt sein darf. 
Bei der Förderung nachhaltiger Lösun-
gen ist es wie in anderen heiklen Ge-
bieten: Jeder Fall muss für sich ent-
schieden werden, Gewinn und Verlust 
sind gegeneinander abzuwägen. Das 
neue Energieleitbild des SIA stellt eine 
gute Richtschnur dar.

Trägt der Planer eine so grosse ökologi-
sche Verantwortung, dass er vielleicht 
auf Aufträge verzichten muss, beispiels-
weise bei einem umstrittenen Stauwerk-
bau?
Das wäre zu viel verlangt. Der Planer 
sucht zuerst eine Lösung, die er anbie-
tet. In der Regel sind es am Schluss po-
litische Entscheide, welche die Ausfüh-
rung oder den Verzicht bestimmen. Je-
der Planer ist auch immer gleichzeitig 
Staatsbürger, wir sollten vermehrt unser 
Fachwissen auch politisch in eine sich 
sehr schnell entwickelnde Gesellschaft 
einbringen.

Haben Sie bestimmte Vorstellungen, wie 
sich die Planungswirtschaft in den 
nächsten Jahren entwickeln wird?
Wir müssen dafür kämpfen und Sorge 
tragen, dass die Architektur nicht zur 
Ware verkommt. Es ist bereits heute so, 
dass wesentliche Teile der planerischen 
Aufgaben verloren gehen und dem Dik-
tat von Preis und Termin geopfert wer-
den. Schlimm daran ist vor allem, dass 
diese Entwicklung durch breite Kreise 
akzeptiert wird. Um diesen Niedergang 
aufzuhalten, brauchen wir den kultivier-
ten und starken Bauherrn. Ohne ihn ist 
gute Architektur nicht möglich. Nur mit 
dem kompetenten Bauherrn können wir 
die Qualität des Planens und des Bau-
ens ins Zentrum stellen. Er muss ge-
meinsam mit uns die kulturelle Bauver-
antwortung übernehmen. Es geht um 
schwierige, anspruchsvolle und langfris-
tige Aufgaben. So profitieren wir noch 
heute von den grossartigen Leistungen 
der Ingenieure und Architekten im 19. 
und anfangs des 20. Jahrhunderts, die 
nicht nur als Baufachleute, sondern 
auch als politische Integrationsfiguren 
überzeugend gewirkt haben. L
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Volksabstimmung:

Ausweitung der Personenfreizügigkeit 

In der Volksabstimmung vom 8. Februar 

2009 fand der wichtigste Urnengang seit 

langem statt. Dabei ging es mehr als um die 

Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf die 

neuen EU-Länder Rumänien und Bulgarien. 

Bei einer Kündigung dieses Abkommens mit 

der EU wären alle anderen Verträge der Bila-

teralen I gemäss Wortlaut des Freizügigkeits-

abkommens ebenfalls dahingefallen. Die 

usic unterstrich in ihrer Abstimmungsemp-

fehlung für die Mitgliedsunternehmen die po-

sitiven Auswirkungen der Personenfreizügig-

keit. Die in unser Land gereisten, qualifizier-

ten Fachkräfte hätten wesentlich dazu beige-

tragen, den alarmierenden Mangel an 

Mitarbeitenden in den Ingenieurberufen zu 

entschärfen. Die Personenfreizügigkeit und 

die Bilateralen Verträge hätten zudem zu 

mehr Wachstum, Arbeitsplätzen und Wohl-

stand geführt. Das Schweizervolk stimmte 

der Ausweitung der Personenfreizügigkeit 

mit 60 Prozent zu. Die Vorlage wurde nur in 

wenigen Kantonen abgelehnt. – 

Weitere politische Geschäfte:

Revision des CO2-Gesetzes 
In der durch die Arbeitsgruppe UMNA for-
mulierten Stellungnahme werden Mass-
nahmen gefordert, die möglichst dem Ver-
ursacheprinzip folgen, die Energieeffizienz 
deutlich verbessern und die Konjunktur 
stützen. Obschon Emissionszertifikate im 
Ausland erfolgreich eingesetzt und damit 
weltweit respektable Reduktionen der 
Treibhausemissionen erreicht werden, be-
fürwortet die usic verbindliche Klimaziele 
auch in der Schweiz, weil die Industrielän-
der selber Zeichen für die Reduktion von 
CO2-Emissionen setzen sollen.

Für die Planerwirtschaft gehört in diese 
Gesetzesrevision unbedingt eine ver-
stärkte Prävention gegen Extremereignis-
se. Die Planer haben im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte im Zusammenhang mit 
Naturereignissen und ihren teilweise tra-
gischen Konsequenzen viele Erfahrungen 
über wirksame Vorbeugemaximen ge-
sammelt. Diese Erfahrungen und dieses 
Wissen müssen unbedingt besser ge-
nutzt werden. Deshalb soll die Gesetzes-
revision die professionelle Prävention 
von Naturereignissen verstärken und das 
Risiko, immer wieder voraussehbare und 
kostspielige Folgeschäden reparieren zu 
müssen, minimieren. 
Die Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung ist zu Recht ein zentrales 
Anliegen der CO2-Gesetzesrevision, da 
sie zusätzlich zum Aspekt der Nachhal-
tigkeit eine rasche Beschäftigungswir-
kung auslösen kann. Damit die ge-
wünschten Absichten mit der gebotenen 
Effizienz erzielt werden, ist es unumgäng-
lich, über die durch eine staatliche För-
derung aus CO2-Abgaben finanzierten 
Geldflüsse zu Behörden, Organisationen, 
Hauseigentümern, Mietern, Beratungs-
stellen und Unternehmen im Voraus Klar-
heit und Transparenz zu schaffen. 

Raumplanungsgesetz
bauenschweiz hält in ihrer Stellungnah-
me fest, sie messe dem Grundsatz der 
Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet 
im Interesse einer geordneten und be-
zahlbaren Besiedelung des Landes 
grösste Bedeutung bei. Über die Grenzen 
der Gemeinwesen hinaus bedürfe eine 

Dr. Mario Marti, Geschäftsführer usic, Bern

Politik
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nachhaltige Raumentwicklungspolitik ei-
ner verstärkten Kooperation mit den pri-
vaten Akteuren und insbesondere eines 
Entscheidungsprozesses. Vor allem gelte 
es, mit geeigneten Anreizen und Rah-
menbedingungen die Verdichtung nach 
innen zu fördern und Land zu sparen, 
ohne die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Dynamik abzuwürgen. bauen-
schweiz kritisiert die pessimistische Dar-
stellung der Trends in der Raumentwick-
lung sowie die Missachtung der Zustän-
digkeit der Kantone in der Raumplanung. 
Die Vorlage schiesse über das Ziel hin-
aus und drohe das Kind mit dem Bad 
auszuschütten. Aufgrund dieser Beurtei-
lung lehnt bauenschweiz in ihrer Gesamt-
würdigung die Vorlage zu einem neuen 
Raumplanungsgesetz ab und weist diese 
zur punktuellen Überarbeitung an das 
ARE zurück. Sollte die Botschaft nicht 
massive Verbesserungen enthalten, wer-
de bauenschweiz im parlamentarischen 
Verfahren Nichteintreten beantragen.

Auch die usic äussert sich in ihrer Stel-
lungnahme zum vorgeschlagenen RPG zu 
einzelnen Punkten ebenfalls kritisch, un-
terbreitet jedoch konstruktive Gegenvor-
schläge. Für die Planung und Realisie-
rung grosser Infrastrukturanlagen im 
dicht besiedelten Raum sei erforderlich, 
unvermeidlich entstehende Konflikte mit 
anderen Nutzungen und Nutzungsabsich-
ten rasch zu lösen, Deshalb müsse der 
kantonale Richtplan das Vorgehen bei 
solchen Problemen klar vorschreiben. 
Würde der kantonale Richtplan solches 
Konfliktpotential nicht regeln, könnten 
grosse Planungsvorhaben überhaupt 
nicht mehr realisiert werden. Zudem wird 
beanstandet, dass der Gesetzesentwurf 
die Möglichkeit schaffen möchte, beste-
hende Bauzonen ohne Entschädigung 
der Grundeigentümer auf das gewünsch-
te Mass zu redimensionieren. Nach An-
sicht der usic geht es nach den Grund-
sätzen der Rechtssicherheit und des Ver-
trauensprinzips nicht an, die Grundeigen-
tümer für behördliche Planungsfehler in 
der Vergangenheit büssen zu lassen. Die 
Zuweisung eines Grundstücks aus einer 
Bauzone in eine Reservebauzone stelle 

deshalb eine entschädigungspflichtige 
Auszonung dar. 

Präventionsgesetz
und Präventionsinstitut

Stellungnahme economiesuisse
Der Bundesrat hat den Vernehmlas-
sungsbericht zur Kenntnis genommen 
und beschlossen, den Entwurf für das 
Präventionsgesetz und die Botschaft bis 
im Herbst dieses Jahres auszuarbeiten. 
Gegen den geschlossenen Widerstand 
der Wirtschaft befürwortet die Landesre-
gierung die Schaffung eines neuen staat-
lichen Präventionsinstituts. Die Wirt-
schaft äusserte sich in der Vernehmlas-
sung im letzten Herbst skeptisch gegen-
über einem neuen Gesetz für die 
Präventionspolitik. In der Vergangenheit 
beruhten die Probleme und Ineffizienzen 
in der Krankheitsprävention nicht auf 
den ungenügenden gesetzlichen Grundla-
gen, sondern in der fehlenden Koordina-
tion. Eine gute Koordination zwischen 
den involvierten Organisationen und Ins-
titutionen wird auch mit einem neuen 
Bundesgesetz eine Herausforderung blei-
ben, da die Zuständigkeit in der Gesund-
heitspolitik gemäss Verfassung bei den 
Kantonen liegt.

Ein neues Präventionsgesetz könnte nur 
dann die Koordination erleichtern, wenn 
es stringent formuliert ist. Der vorliegen-
de Gesetzesentwurf verfehlt jedoch das 
Ziel einer klaren Regelung der Zuständig-
keiten von Bund, Kantonen, Gemeinden 
und Privaten. Beispielsweise sind die 
Aufgaben des Bundes weder in einem 
einzigen Abschnitt gebündelt, noch präzi-
se formuliert. Ein staatliches Präventi-
onsinstitut schafft nur neue Probleme. 
Die Wirtschaftsverbände nehmen mit Be-
fremden zur Kenntnis, dass sich der 
Bundesrat trotz ihres geschlossenen Wi-
derstands für die Schaffung eines staat-
lichen Präventionsinstituts ausspricht. 
Mit der Stiftung Gesundheitsförderung 
Schweiz ist eine Organisation vorhanden, 
welche Massnahmen zur Gesundheitsför-
derung effizient umsetzen kann. Im Sin-
ne einer guten Corporate Governance 
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soll der Bund operative Aufgaben nach 
Möglichkeit auslagern: Wer die Finanz-
mittel verteilt, darf diese nicht sich sel-
ber auszahlen können.

Sogar Befürworter eines neuen Präventi-
onsinstituts sehen Rollenprobleme des 
Staates oder befürchten eine grössere 
 finanzielle Belastung des staatlichen 
Budgets. Diese Bedenken sind virulent 
und zeigen die breite Skepsis gegenüber 
einer neuen Bundesanstalt. L
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Mit Schulden in die Krise
Doch damit nicht genug. Eine baldige 
Erhöhung der Lohnprozente zeichnet 
sich bei der Arbeitslosenversicherung 
ab. Statt wie ursprünglich angedacht – 
mit satten Reserven – ist diese mit ei-
ner Darlehensschuld von 4.1 Milliar-
den Franken in die momentane Wirt-
schaftskrise gestartet. Sollten die 
Schulden im Verlauf dieses Jahres um 
weitere zwei Milliarden Franken anstei-
gen – dies wäre bei einer durchschnitt-
lichen Arbeitslosenzahl von zirka 
145 000 der Fall – wäre der Bundesrat 
von Gesetzes wegen gezwungen, den 
ordentlichen Lohnbeitragssatz aufs 
kommende Jahr zu erhöhen. Zudem 
hätte er auf den nicht mehr versicher-
ten Einkommen zwischen 126 000 und 
315 000 Franken einen sogenannten 
Solidaritätsbeitrag von bis zu 1 Prozent 
einzuführen.

Die Finanzmarktkrise hinterliess im letz-
ten Jahr nicht nur bei vielen Privatver-
mögen tiefe Spuren, sondern richtete 
auch in der beruflichen Vorsorgen gros-
sen Schaden an. Es muss befürchtet 
werden, dass die Vorsorgeeinrichtungen 
Wertverluste von mehr als 100 Milliar-
den Franken erlitten haben. Je nach 
Schätzung wird davon ausgegangen, 
dass sich zwischen 50 und 75 Prozent 
aller Pensionskassen in einer Unterde-
ckung befinden. Überall dort, wo der 
Deckungsgrad unter 90 Prozent gesun-
ken ist, wird man nicht darum herum-
kommen, auch einschneidende Sanie-
rungsmassnahmen zu ergreifen.

Seit Jahren schreibt die Invalidenversiche-

rung Milliardendefizite. Leider sieht es bei 

einigen Sozialwerken kaum besser aus. Es 

drohen schon bald Lohnbeitrags- und Mehr-

wertsteuererhöhungen.

Die Absicht des Parlaments ist klar: An-
gesichts der desaströsen Finanzlage 
der Invalidenversicherung IV – struktu-
relles Defizit von 1.5 Milliarden Franken 
pro Jahr und aufgelaufener Schulden-
berg von gut 13 Milliarden Franken – 
sollen die Mehrwersteuersätze proporti-
onal um bis zu 0.4 Prozent erhöht wer-
den. Unklar ist nach dem peinlichen 
Hüst und Hott des Bundesrats lediglich 
noch der Zeitpunkt der Volksabstim-
mung. Diese darf nach Meinung der 
Wirtschaft erst in einem Jahr stattfin-
den. Eine allfällige Inkraftsetzung hat 
auf Anfang 2011 zu erfolgen. Bei jedem 
anderen Fahrplan bliebe der Wirtschaft 
zu wenig Zeit, um die notwendigen An-
passungsschritte mit möglichst gerin-
gem Zeitaufwand zu bewältigen. 

Bereits aufs kommende Jahr hin droht 
eine Erhöhung der Lohnbeiträge um 0.2 
Prozent für die Erwerbsersatzordnung. 
Diese schreibt seit Inkrafttreten der 
Mutterschaftsversicherung und verbes-
serten Leistungen beim Militärdienst 
jährliche Defizite von rund 400 Millionen 
Franken. Nachdem die EO nun auch 
noch herbe Kapitalverluste hinnehmen 
musste, überlegt sich der Bundesrat, 
ob er die ursprünglich für 2011 geplan-
te Erhöhung der Lohnbeiträge bereits 
aufs nächste Jahr hin vorziehen soll.

Finanzierungsperspektiven Sozialversicherungen: 

Absturz in Milliardenlöcher

Kurt Gfeller, Vizedirektor SGV, Bern

Sozialpolitik
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Auch AHV unter Druck
Doch nicht nur die zweite Säule bekun-
det Mühe, auch die AHV schlittert ge-
mäss neuesten Prognosen viel früher in 
die finanzielle Bredouille als lange ange-
nommen. Bereits im kommenden Jahr 
dürfte der Deckungsgrad unter die ge-
setzlich vorgeschriebenen 100 Prozent 
sinken. Welch ein Glück, dass die 
Stimmberechtigten im vergangenen No-
vember der gewerkschaftlichen Forde-
rung nach einer Rentenaltersenkung 
nicht nachgekommen sind. An die stetig 
steigenden Krankenkassenprämien ha-
ben sich Herr und Frau Schweizer mitt-
lerweile schon fast gewöhnt. Drama-
tisch ist, dass ausgerechnet in einer 
wirtschaftlich schwierigen Lage aufs 
kommende Jahr hin mit einer substanti-

ellen Prämienrunde zu rechnen ist, die 
je nach Kasse im zweistelligen Prozent-
bereich liegen wird.

Zeit ist reif für einen Paradigmen-
wechsel
Wollte man all die Löcher unserer Sozial-
werke mit Mehreinnahmen stopfen, 
müsste man die heutigen Mehrwertsteuer-
sätze fast verdoppeln. Dies würde die 
Wirtschaft erheblich schwächen und bei 
der aktiven Bevölkerung massive Wider-
stände hervorrufen. Die Zeit für einen ra-
schen Paradigmenwechsel ist deshalb 
gekommen. Der Schweizerische Gewer-
beverband hat sich entschieden: In Zu-
kunft haben sich die Leistungen den vor-
handenen finanziellen Mitteln anzupas-
sen und nicht mehr umgekehrt. L
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Recht

Korruption ist ein weltweites Phänomen. 

Auch die Schweiz ist davon betroffen. 

 Besonders anfällig sind einerseits das öf-

fentliche Beschaffungs wesen und anderer-

seits die Bauwirtschaft. Es wurden bereits 

verschiedene Massnahmen zur Korruptions-

präven tion ergriffen.

Die Organisation Transparency Interna-
tional, welche sich den Kampf gegen 
die Korruption auf die Fahne geschrie-
ben hat, definiert Korruption folgender-
massen: «Der Missbrauch einer anver-
trauten Machtstellung zu privatem Nut-
zen». Transparency International ver-
sucht mit Prävention, Beratung und der 
Verbreitung von Informationen die Kor-
ruption einzudämmen. Gerade die Bau-
wirtschaft und dort im Speziellen der 
Bereich Beschaffungswesen ist anfällig 
auf Korruption. Um einen Zuschlag zu 
erhalten, kann mit unlauteren Metho-
den nachgeholfen werden, so dass 
schlussendlich nicht das wirtschaftlich 
beste Angebot den Zuschlag erhält, 
sondern eines, das durch Bestechung 
überzeugt hat. Das öffentliche Beschaf-
fungswesen macht einen grossen Teil 
der Schweizerischen Volkswirtschaft 
aus. Etwa ein Viertel der Ausgaben von 
Gemeinden, Kantonen und Bund geht 
in die Beschaffung von Bauten, Waren 
und Dienstleitungen. 

Massnahmen des Bundesrates
Das beste Mittel um Korruption zu ver-
hindern ist die Prävention. Nur mit ei-
ner guten Korruptionsprävention kann 

vorausschauend grosser Schaden ver-
mieden werden. Der Bundesrat veröf-
fentlichte im Jahr 2003 einen Bericht 
über die Korruptionsprävention, der ei-
nen Überblick über die Massnahmen 
für die Bekämpfung der Korruption in 
der Bundesverwaltung enthält. Zu die-
sen Massnahmen gehören unter an-
derem: 
•	 das	Korruptionsstrafrecht
•	 der	Verhaltenskodex	der	allgemei-

nen Bundesverwaltung 
•	 das	Bundespersonalgesetz	und	die	

Bundespersonalverordnung
•	 die	Eidgenössische	Finanzkontrolle	

(EFK) als Meldestelle bei Korrup-
 tionsverdacht

Das Korruptionsstrafrecht
Im Mai 2000 ist das revidierte Korrup-
tionsstrafrecht in Kraft getreten. Neben 
den Tatbeständen der aktiven und pas-
siven Bestechung sind die Auffangtatbe-
stände der Vorteilsgewährung und der 
Vorteilsannahme in das Schweizerische 
Strafgesetzbuch aufgenommen worden. 
Den Tatbeständen des Korruptionsstraf-
rechts sind auch Private, die öffentliche 
Aufgaben erfüllen, unterstellt.

Der Verhaltenskodex der allgemeinen 
Bundesverwaltung
Der Bundesrat hiess am 19. April 
2000 den Verhaltenskodex der allge-
meinen Bundesverwaltung gut. Der Ko-
dex enthält Zielvorgaben und Verhal-
tensregeln, welche die berufsethischen 
Anforderungen an das Bundespersonal 
konkretisieren. Beispielsweise:

Korruptionsprävention im Baubereich

Nicola Scala
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•	 Die	Beschäftigten	achten	bei	den	be-
ruflichen und persönlichen Handlun-
gen und Bindungen auf Glaubwürdig-
keit und Integrität. Sie führen weder 
gegen Entschädigung noch unent-
geltlich Tätigkeiten aus, die mit ihren 
Aufgaben in der allgemeinen Bun-
desverwaltung im Widerspruch ste-
hen. Sie nutzen ihre berufliche Stel-
lung in keinem Fall für private Zwe-
cke aus. 

•	 Die	Beschäftigen	nehmen	weder	di-
rekt noch indirekt Geschenke oder 
andere Vorteile an, die ihre Unab-
hängigkeit und Handlungsfähigkeit 
beeinträchtigen können. Sie miss-
brauchen weder Geld, Arbeitsmittel 
noch Informationen und andere im-
materielle Werte gegen die Interes-
sen der Öffentlichkeit oder zum eige-
nen Nutzen oder dem ihrer Angehöri-
gen. 

•	 Die	Beschäftigten	informieren	ihre	
Vorgesetzten über jeden persönli-
chen Interessenskonflikt im Zusam-
menhang mit der Erfüllung ihrer Auf-
gaben. Sie führen keine rechtswidri-
gen Aufträge aus. Vorgesetzte und 
Beschäftigte suchen im Gespräch 
eine gemeinsame Lösung.

Das Bundespersonalgesetz und die 
Bundespersonalverordnung
Das Bundespersonalgesetz regelt die 
Vorteilsannahme durch das Bundesper-
sonal. Während des Arbeitsverhältnis-
ses darf das Personal weder für sich 
noch für andere Geschenke oder sons-
tige Vorteile beanspruchen, annehmen 
oder sich versprechen lassen. Vorbe-
halten bleibt die Annahme von geringfü-
gigen, sozial üblichen Vorteilen. Die De-
partemente können die Annahme sol-
cher Vorteile näher regeln oder gänzlich 
untersagen. Die Bundesangestellten 
dürfen Nebenbeschäftigungen ausser-
halb ihres Arbeitsverhältnisses nur 
nachgehen, wenn diese unentgeltlich 
sind und ein Interessenskonflikt aus-
geschlossen ist. Ansonsten bedarf es 
einer Bewilligung. 

EFK: Meldestelle bei Korruptions-
verdacht
Besteht ein Verdacht auf Korruption in 
der Bundesverwaltung, kann dieser der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle EFK 
gemeldet werden. Die EFK geht diesem 
Hinweis im Rahmen der Revisionstätig-
keit nach und erstattet gegebenenfalls 
Anzeige bei den Strafverfolgungsbehör-
den. Dabei behandelt die EFK die Her-
kunft der Hinweise grundsätzlich ver-
traulich.

Massnahmen beim öffentlichen 
 Beschaffungswesen
Folgende Massnahmen widmen sich 
daher vor allem der Korruptionspräven-
tion im öffentlichen Beschaffungs-
wesen: 
•	 die	Integritätsklausel	im	Beschaf-

fungswesen des Bundes
•	 Führungskurse	und	Ausbildungs

seminare beim Bund
•	 Interne	Kontrollsysteme.

Die Integritätsklausel im Beschaf-
fungswesen des Bundes
Die Beschaffungskommission des Bun-
des (BKB) genehmigte im September 
2000 eine Integritätsklausel zur Ver-
meidung von Korruption im Beschaf-
fungswesen. Die BKB empfiehlt, die 
Klausel in das jeweilige Vertragswerk 
aufzunehmen. Die Integritätsklausel 
enthält eine Konventionalstrafe für 
Missachtungen der Pflichten. Diese be-
trägt 10 Prozent der Vertragssumme, 
mindestens 3000 Franken pro Ver-
stoss.
Die Integritätsklausel wurde als Instru-
ment von Transparency International 
entwickelt, um Missbräuche im Be-
schaffungsprozess zu verhindern. Die 
Integritätsklausel bezweckt, dass sämt-
liche an einer Ausschreibung interes-
sierten Anbieter auf die Zahlung von 
Bestechungsgeldern verzichten. Es soll 
die Gewissheit herrschen, dass alle 
Konkurrenten nicht bestechen. Da-
durch wird das immer wieder gehörte 
Argument entkräftet, man müsse be-
stechen, weil die andern es auch tun 
und der Auftrag sonst verloren gehe. 
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Die ausschreibende Stelle verpflichtet 
sich, dafür zu sorgen, dass die Auf-
tragsvergabe auf transparente Weise 
erfolgt und die zuständigen Beamten 
keine Bestechungsgelder annehmen.

Führungskurse und Ausbildungs-
seminare beim Bund
Führungskurse und Ausbildungssemi-
nare des Bundes zielen mit ihrem Aus- 
und Weiterbildungsprogramm unter an-
derem darauf ab, Beschaffungsverant-
wortliche auf die Gefahren der Korrupti-
on zu sensibilisieren. Vermittelt werden 
einerseits Kenntnisse über Massnah-
men zur wirksamen Prävention und Be-
kämpfung der Korruption. Informiert 
wird andererseits auch über die rechtli-
chen Folgen von korruptem Verhalten.

Interne Kontrollsysteme
Angemessene interne Kontrollsysteme 
sind ein wichtiges Instrument zur Be-
kämpfung von Korruption. Interne Kont-
rollsysteme sind von Führungsverant-
wortlichen angeordnete Vorgänge, Me-
thoden und Massnahmen, die dazu die-
nen, einen ordnungsgemässen Ablauf 
des betrieblichen Geschehens sicher-
zustellen. Für Bereiche, in denen Ent-
scheide von bedeutender finanzieller 
Tragweite gefällt werden, sind interne 
Kontroll- und Revisionsstellen vorgese-
hen. Für besonders korruptionsanfälli-
ge Funktionen, wie zum Beispiel die 
Vergabe von Aufträgen im öffentlichen 
Beschaffungswesen, stehen Einzel-
massnahmen wie das Vier-Augen-Prin-
zip oder die periodische Rotation der 
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verantwortlichen Bediensteten zur Ver-
fügung. Das Vier-Augen-Prinzip schreibt 
vor, dass ein Geschäft nicht nur von ei-
ner einzigen Person abgewickelt wird. 
Sind mindestens zwei Personen invol-
viert, können sich diese gegenseitig 
überwachen.

Whistleblowing
Whistleblower machen Missstände am 
Arbeitplatz, zum Beispiel Korruption, öf-
fentlich. Whistleblowing ist unterdes-
sen ein anerkanntes Instrument zur 
Eindämmung von Korruption. Allerdings 
setzen sich Whistleblower auch dem 
Zorn der eigenen Unternehmung aus 
und müssen mit Konsequenzen für ihre 
eigene berufliche Karriere rechnen. Um 
Whistleblowing dennoch zu ermögli-
chen, wird in vielen Ländern solchen In-
formanten Schutz gewährt. 2003 über-
wies das Parlament einen Vorstoss von 
SP-Nationalrat Remo Gysin zum besse-
ren Schutz von Whistleblowern. Die 
entsprechenden Anpassungen im Obli-
gationenrecht sind momentan in der 
Vernehmlassung.

Die Anbieter 
Während von öffentlicher Seite in den 
letzten Jahren einiges unternommen 
wurde, um die Korruption einzudäm-
men, hinken private Institutionen im-
mer noch nach. Insbesondere die An-
bieter unter ihnen – allen voran die 
Baubranche – halten es weiterhin nicht 
für nötig sich intensiv mit dem Thema 
Korruption zu befassen. Oft wird die 
Thematik tabuisiert, Korruption darf es 
überall auf der Welt geben, nur nicht in 
der Schweiz. Dennoch muss davon 
ausgegangen werden, dass eine sehr 
hohe Dunkelziffer besteht. Der «Beob-
achter» versuchte in mehreren Artikeln 
in den vergangen Jahren diese Vermu-
tungen zu bestätigen. Anhaltspunkte 
dazu gibt es genug, klare Fälle von Kor-
ruption kamen hingegen nur wenige zu 
Tage. Intensiv befasste sich das Blatt 
unter anderem mit einem Fall, bei wel-
chem ein Verein beschuldigt wurde, 
über eine Million Schweizer Franken an 
wichtige Mitglieder entrichtet zu haben, 

ohne dafür eine klare Gegenleistung er-
halten zu haben. Allerdings endeten die 
Verfahren mit Freisprüchen für alle Be-
teiligten. Der Verein reagierte auf die 
Vorwürfe nicht mit einer verbesserten 
Korruptionsprävention, sondern mit ei-
ner Änderung seiner Statuten.

Trotz den Bemühungen des Bundes 
dürfen Private nicht einfach zuschauen. 
Die im Juli 2006 in Kraft getretenen 
neuen Korruptions-Strafbestimmungen 
nehmen nämlich auch die Unterneh-
men in die Pflicht. Begeht eine ange-
stellte Person Privatbestechung, muss 
die Firma nachweisen können, dass sie 
alle Vorkehrungen getroffen hat, um 
dies zu verhindern, andernfalls kann 
sie verurteilt und bestraft werden. Aus 
diesem Grund und auch aus Angst um 
die eigene Reputation kümmern sich 
verschiedene Unternehmen vermehrt 
um Korruptionsbekämpfung. Auch 
Branchenverbände stellen gleiche Re-
geln zur Korruptionsbekämpfung auf. 
So schreibt der SIA seinen Mitgliedern 
Grundlagen für eine angemessen Hono-
rierung vor und untersagt ihnen gleich-
zeitig persönliche Vergünstigungen von 
Dritten entgegenzunehmen. Die usic 
hält sich zusätzlich an die einschlägi-
gen Empfehlungen der internationalen 
Ingenieurorganisation Fidic. 

Zusammenfassung  
Korruption ist ein weltweites Problem, 
welchem sich auch die Schweiz nicht 
entziehen kann. Mit ihren neuen Straf-
bestimmungen hat die Bundesverwal-
tung wichtige Schritte zur Korruptions-
prävention unternommen. Allerdings 
reicht dies nicht aus. Entscheidend 
sind immer noch die korrekte Anwen-
dung der Vorgaben und das Verhalten 
jedes einzelnen. Dabei sind vor allem 
anfällige Bereiche zu sensibilisieren. 
Hier braucht es den unbedingten Willen 
der privaten Anbieter, ihre Unterneh-
men und auch die einzelnen Angestell-
ten auf die Vorgaben der Korruptions-
prävention einzuschwören.  Nur so ist 
eine effektive Bekämpfung der Korrup-
tion auch in der Schweiz möglich. L



In wirtschaftlich schwierigen Zeiten können 

hohe Personalkosten zu einer existentiellen 

Bedrohung eines Unternehmens führen, 

wenn nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter für umsatzrelevante Arbeiten einge-

setzt werden können. Für die Geschäftslei-

tung stellt eine solche Situation eine grosse 

Herausforderung dar, welche nicht nur vor-

ausschauend antizipiert werden will, son-

dern auch in einem rechtlich eng definierten 

Rahmen zu meistern ist.

Muss ein Unternehmen vorübergehend 
oder dauernd Personal abbauen, stehen 
ihm unterschiedliche Massnahmen zur 
Verfügung.

Ferienbezug und Personalverleih
Zunächst bietet die Organisation der 
Ferienbezüge des Personals eine – 
wenn auch beschränkte – Möglichkeit 
der Ressourcenplanung. Nach Art. 
329c Abs. 2 OR hat die Arbeitgeberin 
das Recht, den Zeitpunkt der Ferien ih-
rer Mitarbeitenden zu bestimmen. Die-
ses Bestimmungsrecht der Arbeitgebe-
rin ist freilich nicht uneingeschränkt: 
Bei der Ferienplanung ist zu berück-
sichtigen, dass dem Arbeitnehmer min-
destens eine zusammenhängende Feri-
enperiode von zwei Wochen zu gewäh-
ren ist. Auf die familiären Bedürfnisse 
und Wünsche der Mitarbeitenden hat 
die Arbeitgeberin nach Möglichkeit ein-
zugehen; so darf der Familienvater 
nicht nur zum Ferienbezug ausserhalb 
der Schulferien angehalten werden. 
Ferner ist von der Arbeitgeberin auch 
eine rechtzeitige und umsichtige Pla-

nung zu fordern, damit dem Mitarbei-
tenden genügend Zeit für die Ferienvor-
bereitung verbleibt.
Genügt eine geschickte Ferienplanung 
nicht zum Ausgleich von Unterbeschäfti-
gungen, kommt allenfalls ein Personal-
verleih in Frage. Hierbei vereinbart die 
Arbeitgeberin mit einem anderen Be-
trieb, dass ein oder mehrere Mitarbeiter 
während einer gewissen Zeit im ande-
ren Betrieb eingesetzt werden. Rechts-
technisch funktioniert ein Personalver-
leih wie folgt: Das bisherige Arbeitsver-
hältnis bleibt grundsätzlich bestehen, 
das heisst, die bisherige Arbeitgeberin 
bleibt weiterhin Arbeitgeberin im Anstel-
lungsverhältnis zum Mitarbeitenden. Die 
Lohnzahlung, die Abrechnung der Sozial-
versicherungsleistungen sowie weitere 
personalrechtliche Belange werden wei-
terhin durch den ausleihenden Betrieb 
vorgenommen. Allerdings tritt der auslei-
hende Betrieb die wesentlichen Wei-
sungsrechte über den betroffenen Ange-
stellten an den neuen Einsatzbetrieb 
ab. Üblicherweise wird der Arbeitnehmer 
seinen Arbeitsplatz in den Einsatzbe-
trieb verlegen und dort nach den Vorga-
ben des Einsatzbetriebes tätig werden. 
Zwischen dem ausleihenden Betrieb 
und dem Einsatzbetrieb ist ein Vertrag 
über den Personalverleih abzuschlies-
sen. Darin sind insbesondere die Dauer 
sowie die Entschädigung des Personal-
verleihs zu regeln. 
Muss der Arbeitnehmer eine Ausleihe 
akzeptieren? Zwar gewährt Art. 321d 
OR dem Arbeitgeber ein Weisungsrecht 
gegenüber dem Arbeitnehmer. Doch hat 

Massnahmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten

Arbeitsrecht

Dr. Mario Marti, Rechtsanwalt, Bern
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dieses dort seine Grenze, wo vertragli-
che Abmachungen tangiert werden. We-
sentliche Aspekte des Arbeitsverhältnis-
ses, etwa der Arbeitsort, sind danach 
nicht einseitig änderbar, sondern nur im 
gegenseitigen Einverständnis zwischen 
den Vertragsparteien. Dies dürfte – zu-
mindest in den meisten Fällen – auch 
im Falle eines Personalverleihs zutref-
fen, weshalb in der Regel die Zustim-
mung des betroffenen Mitarbeiters er-
forderlich ist.
Zu beachten ist schliesslich, dass das 
Bundesgesetz über die Arbeitsvermitt-
lung und den Personalverleih (AVG) den 
gewerbsmässigen Personalverleih einer 
Bewilligungspflicht unterwirft. Nicht be-
willigungspflichtig ist demnach der nicht-
gewerbsmässige Personalverleih. Ein 
solcher liegt vor bei einem gelegentli-
chen Überlassen, d.h. bei einem eher 
seltenen, oft kurzfristigen und speziell 
geplanten Zurverfügungstellen von Ar-
beitskräften. Keine Gewerbsmässigkeit 
liegt vor, wenn der Verleih nicht zum 
Standardangebot des Arbeitgebers ge-
hört.

Kurzarbeit
Ein beliebtes Mittel zur finanziellen Ent-
lastung in rauen Zeiten ist die Kurzar-
beit. Der Arbeitgeber kann damit die Ar-
beitspensen – und damit die Personal-
kosten – reduzieren. Die Arbeitnehmer 
werden aus der Kasse der Arbeitslosen-
versicherung mit einer Kurzarbeitsent-

schädigung finanziell entschädigt. Jeder 
Arbeitnehmer hat das Recht, die Kurz-
arbeit abzulehnen. Die Arbeitgeberin 
muss diesen Arbeitnehmern weiterhin 
den vollen Lohn auszahlen. Natürlich 
besteht für diese Arbeitnehmer dann je-
doch ein erhöhtes Kündigungsrisiko.
Die Kurzarbeit kann vorgesehen werden 
für alle Mitarbeitenden, welche die obli-
gatorischen Schulen abgeschlossen 
und das AHV-Altern noch nicht erreicht 
haben. Kurzarbeit ist nur möglich für Ar-
beitnehmer, die in einem ungekündigten 
Arbeitsverhältnis stehen. Von der Kurz-
arbeit ausgeschlossen sind insbesonde-
re Arbeitnehmer mit befristeten Arbeits-
verhältnissen sowie Lernende. Nicht 
entschädigt wird zudem der Arbeitsaus-
fall von Personen, die in einer arbeitge-
berähnlichen Funktion angestellt sind 
(Geschäftsführer). 
Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt 
80 Prozet des auf die Ausfallstunden 
entfallenden Lohnes. Die Entschädigung 
erfolgt an die Arbeitgeberin, welche sie 
zum ordentlichen Zahlungstermin an die 
Mitarbeitenden weiterzuleiten hat. Die 
Arbeitgeberin ist zudem verpflichtet, die 
Sozialversicherungsbeiträge abzuliefern, 
wobei diese auf dem vollen Lohn (100 
Prozent) zu berechnen sind. Seit dem  
1. April 2009 gilt eine verkürzte Karenz-
frist von einem Tag pro Monat. Während 
dieser Karenzfrist trägt die Arbeitgeberin 
die volle Lohnzahlungspflicht (Selbst-
behalt). 

%
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Zur Veranschaulichung kann folgendes 
(vereinfachtes) Berechnungsbeispiel 
dienen:

(Massen-)Entlassungen
Als Ultima Ratio bleibt natürlich stets die 
Möglichkeit, sich von Arbeitnehmern auf 
dem Weg der ordentlichen Kündigung zu 
trennen. In der Schweiz herrscht nach 
wie vor der Grundsatz der Kündigungsfrei-
heit, so dass eine Kündigung auch aus 
wirtschaftlichen Gründen möglich ist. Zu 
beachten sind die formellen und inhaltli-
chen Vorgaben des Arbeitsvertragsrechts 
(vgl. dazu den Beitrag in usic-news 
3/2007). Speziell zu beachten sind die 
Regeln für Massenentlassungen. 
Qualitativ liegt eine Massenentlassung 
gemäss Art. 335d Abs. 1 OR vor, wenn 
ein Arbeitgeber innert 30 Tagen in ei-
nem Betrieb Kündigungen ausspricht, 
die in keinem Zusammenhang mit der 
Person des Arbeitnehmers liegen. Quan-
titativ erfordert der Massenentlassungs-
tatbestand folgende Anzahl Kündigun-
gen:
− in Betrieben mit 21–99 Mitarbeitern: 

Kündigung von mindestens 10 Mitar-
beitern;

− in Betrieben mit 100–299 Mitarbei-
tern: Kündigung von mindestens  
10 Prozent der Belegschaft;

− in Betrieben mit mindestens 300 Mit-
arbeitern: Kündigung von mindestens 
30 Mitarbeitern.

Bei Betrieben von weniger als 21 Mitar-
beitern gibt es keine Massenentlassun-
gen.
Im Falle einer Massenentlassung hat 
die Arbeitgeberin wie folgt vorzugehen:
•	 Im	Rahmen	eines	Grundsatzbe-

schlusses hat das zuständige Organ 

(Verwaltungsrat oder Geschäftslei-
tung) die Absicht der Massenentlas-
sung unter Vorbehalt der nachfolgen-
den Mitwirkung der Arbeitnehmer-
schaft zu fassen.

•	 Die	Arbeitnehmer	sind	über	die	Ab-
sicht zu konsultieren. In einer schrift-
lichen Mitteilung sind sie über die 
Gründe der Massenentlassung, die 
Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer, 
die Anzahl der insgesamt beschäftig-
ten Arbeitnehmer sowie den Zeitraum, 
in dem die Kündigungen ausgespro-
chen werden sollen, zu informieren. 
Eine Kopie dieser Mitteilung ist dem 
kantonalen Arbeitsamt zuzustellen. 

•	 Die	Arbeitnehmer	sind	anzuhören	und	
ihnen ist die Möglichkeit zu geben, 
Vorschläge zu unterbreiten, wie die 
Kündigungen vermieden werden 
könnten. Die Anhörung ist zu proto-
kollieren. Das Resultat der Konsulta-
tion ist dem kantonalen Arbeitsamt 
schriftlich mitzuteilen. Die Arbeitgebe-
rin hat sich mit den Argumenten und 
Vorschlägen der Mitarbeiter ausein-
anderzusetzen, braucht sie aber nicht 
zu befolgen. 

•	 Nach durchgeführter Konsultation 
kann die Arbeitgeberin – in Würdi-
gung des Konsultationsergebnisses 
– den definitiven Beschluss fassen 
und die nötigen Kündigungen aus-
sprechen.

Die Kommunikation der Arbeitgeberin 
hat über die Arbeitnehmervertretung zu 
laufen oder, wenn eine solche nicht be-
steht, direkt mit allen Mitarbeitern. L

Ingenieur, 1 unterstützungsberechtigtes Kind, Versicherter Verdienst:
CHF 7810.– 

Ausgangslage  Lohnberechnung  Lohn  Zusatzerklärungen 

Kurzarbeit 50%  50% Lohn vom 3905.– –

 Arbeitgeber    

 80% von 50% (KAE) 3124.– – 

  Total 7029.– zuzüglich Kinder-/

   Ausbildungszulage, 

   wie ohne Kurzarbeit.

Bei konkreten Fragen bietet die Rechts- 

beratungsstelle der usic ihre kostenlose 

 Unterstützung an.
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Bürointerne Kontrollen:

«Dumme» Fragen sind gefragt!

Unternehmung

Bei über 20000 geschätzten jährlichen 
Aufträgen, die durch usic-Unternehmen 
abgewickelt werden, gibt es weniger als 
100 Schadenfälle im Jahr.
Ist das nicht phantastisch? Ist es sinn-
voll, durch Schadenprävention dieses 
Resultat verbessern zu wollen? Ist es 
wirtschaftlich gerechtfertigt, mit zusätz-
lichem Aufwand «die Stecknadel im 
Heuhaufen zu suchen?»
Sicher ist das Niveau der Leistungen der 
usic-Büros mit einer derartigen Schaden-
bilanz beachtlich. Dank der grossen An-
strengungen seit Jahrzehnten auf dem 
Gebiet der Bildung, Weiterbildung, Orga-
nisation und Management ist es ein 
stolzes Resultat. Auch im Vergleich mit 
den Nachbarstaaten darf sich die Quali-
tät der Leistungen sehen lassen.
Ist es schon schwierig so ein hohes Ni-
veau zu erreichen, so ist es mindestens 
so anstrengend, es zu halten, bzw. 
noch zu verbessern. Darum gibt es kei-
ne Wahl: Schadenprävention und Q-Si-
cherung sind Bestandteil der täglichen 
Ingenieurarbeit. Bezüglich einer Verbes-
serung der Schadenbilanz ist ein Poten-
tial vorhanden, das genützt werden soll-
te, wobei es nicht alle usic-Mitglieder 
gleich betrifft.
Das seit kurzem eingeführte Malus-Sys-
tem ist nicht nur ein Solidaritätsbeitrag 
einiger Büros, die Prämien tief zu hal-
ten, es ist auch eine Art «gelber Karte», 
die aufzeigt, dass bei etwa 15 Prozent 
der usic-Mitglieder in den letzten 5 Jah-
ren die Schadensumme die Prämien 
übersteigen. Hier ist u.U. vermehrter 
Handlungsbedarf.

Was kann getan werden? Die Schaden-
analysen zeigen, dass bei einem Drittel 
der Schäden die bürointernen Kontrol-
len nicht vorhanden waren oder nicht 
richtig funktioniert haben. 
Dazu ist allgemein festzustellen, dass 
die meisten Schadenfälle nicht plötzlich 
und total unangemeldet auftraten, son-
dern meistens braucht es mehrere Ur-
sachen, die dann den Unglücksfall aus-
lösen. Oft werden Vorwarnungen igno-
riert. Das bedeutet, dass eine gut orga-
nisierte und regelmässig kontrollierte 
Arbeit einen wesentlichen Beitrag zum 
schadenfreien Projektablauf darstellt. 
Der Aufwand für diese Kontrollen ist be-
scheiden im Vergleich zu den Kosten ei-
nes Schadens, die der Versicherung, 
aber auch dem Büro teuer zu stehen 
kommen.

Kontrolle durch die Geschäftsleitung
Ganz allgemein gilt für die Qualitätsar-
beit das Grundprinzip der Eigenverant-
wortung. Ziel der bürointernen Kontrol-
len ist es, die angestrebte Qualität der 
Leistung des Mitarbeiters durch einen 
zweiten zu garantieren und u.U. zu ver-
bessern.
In der typischen Bürostruktur bedeutet 
das, dass die Geschäftsleitung (Büro-
inhaber, Abteilungsleiter, etc.) die Arbeit 
der  Sachbearbeiter und der Bauleiter, 
während der verantwortliche Ingenieur 
die Arbeit seiner Mitarbeiter, z.B. Zeich-
ner überwachen sollte.
Die Kontrolle auf oberster Ebene hat 
viele Vorteile: Die Geschäftsleitung 
bleibt neben den administrativen Aufga-

Dr. Dieter Schmidt, Stiftungsrat usic-Versicherung, 

Neuenburg
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ben in Kontakt mit der Technik und ihre 
grosse Erfahrung und Kompetenz kom-
men dem Projekt zu Gute. Gerade in 
den frühen Phasen eines Bauvorhabens 
wird  das Optimierungspotential voll 
ausgeschöpft: Klärung der Aufgaben-
stellung, Festlegen des Konzepts, der 
Bemessungsmethode, Erkennen von 
 Risiken samt den notwendigen Mass-
nahmen, etc. Dabei ist oft eine gewisse 
Distanz zum Detail von Vorteil, damit 
prinzipielle Anforderungen und Randbe-
dingungen hinterfragt werden. «Dumme» 
Fragen sind oft sehr kreativ. Aber auch 
der Besuch des Geschäftsleiters auf 
der Baustelle kann für den Bauleiter 
sehr wertvoll sein, er sieht Risiken und 
Aspekte, die im Tagesgeschäft oft un-
tergehen. 
Die Kontrolle auf dieser Ebene ist Teil 
der Geschäftsleitung mit einem Motiva-
tionsschub für die Mitarbeiter und ei-
nem effizienten Einsatz des Potenzials 
im Hinblick auf zufriedene Kunden.
Wie wichtig diese übergeordnete Kon-
trolle der Ingenieurleistungen ist, be-
weist die Tatsache, dass eine noch so 
gut organisierte Sachbearbeitung, z.B. 
der schönste und bestgeprüfte Plan, 
 etwaige prinzipielle oder konzeptionelle 
Mängel, bzw. nicht recht erkannte Risi-

ken kaum aufdeckt. Dieser Umstand 
sollte auch beim internen Qualitätsma-
nagementsystem berücksichtigt werden.

Kontrolle durch die
Projektverantwortlichen
Die Kontrolle der detaillierten Sachbear-
beitung, der Pläne, Materiallisten, Aus-
masse etc. ist ein permanenter Pro-
zess. Kein Plan z.B. sollte ungeprüft 
das Büro verlassen. Dabei hat der ver-
antwortliche Ingenieur als erstes sicher-
zustellen, dass der Mitarbeiter alle In-
formationen, letzte Planversionen etc. 
besitzt. Die geleistete Arbeit muss zu-
mindest stichprobenartig – bei kriti-
schen Dokumenten u.U. sämtliche Zahl-
angaben – kontrolliert werden. Wenn 
aus Zeitdruck ein Dokument unkontrol-
liert, z.B. mittels CAD das Büro verlässt, 
so muss es unbedingt gross und deut-
lich als «provisorisch» gekennzeichnet 
werden. Die definitive Fassung muss 
dann geprüft und visiert sein. 
Für die bürointernen Kontrollen gilt 
ebenfalls: Übung macht den Meister, 
d.h. man bekommt einen Blick für kriti-
sche Schwachstellen, Ungereimtheiten 
oder unklare Darstellungen, nicht er-
kannte Risiken, etc. «Dumme» Fragen 
zu stellen will auch gelernt sein. L

Markus Kamber, Bern 
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Nachfolgeregelung in KMU – ein oft verdrängtes 

Problem 

Unternehmung

In jedem vierten Unternehmen in der 

Schweiz steht in den nächsten Jahren ein 

Generationenwechsel an. Ob gerade die 

KMU auf eine Firmenübergabe gut vorberei-

tet sind, ist ungewiss. Als Ausweg bietet 

sich allenfalls an, diese schwierige Aufgabe 

an Profis zu dele gieren.

Bessere Krisenresistenz der KMU
Familienunternehmen sind in der Krise 
robuster. Sie sind weniger verschuldet, 
gehen weniger Risiken ein und haben 
enger verbundene Managementteams 
als andere Firmen. Dieses Fazit zieht 
eine neue Studie «Familienunterneh-
men in sicheren Händen?» (1). Was in 
den Jahren des Wirtschaftswachstums 
als hinderlich betrachtet wurde, gilt in 
einer Zeit schrumpfender Volkswirt-
schaften und restriktiverer Kreditpolitik 
als Stärke. Langfristige Ausrichtung, 
stabile Führung und eine starke Identi-
tät sind die Attribute, die in Zeiten gros-
ser wirtschaftlicher Unsicherheit beson-
ders geschätzt werden. Der Zusammen-
halt der Familienmitglieder, gemeinsa-
me Werte und Gesinnung, langfristige 
Ausrichtung, rasche Entscheidwege, 
enge Beziehung zur lokalen Gemein-
schaft sowie ein Stabilität und Loyalität 
vermittelnder Fokus auf nachfolgende 
Generationen sind besondere Profile 
der Familienunternehmen.

Bedeutung der Familienunternehmen 
nimmt ab
Die Regelung der Unternehmensnachfol-
ge ist für die Schweizer Volkswirtschaft 
von zentraler Bedeutung. In den kom-

menden fünf Jahren werden über 
77000 oder ein Viertel aller Unterneh-
men vor einem Generationenwechsel 
stehen. Indirekt wird jeder dritte Arbeit-
nehmende – 976220 Arbeitsplätze – 
von einem Wechsel betroffen sein (2). 
Familienunternehmen mit Tradition über 
Generationen hinweg haben quantitativ 
an Bedeutung verloren. Nur noch knapp 
40 Prozent der Unternehmen streben 
eine Weiterführung innerhalb der Fami-
lien an. Vor vier Jahren hatten noch 60 
Prozent auf eine Familienlösung gesetzt. 
Obschon der Sohn in 59 Prozent der 
Fälle der bevorzugte Nachfolger ist, 
nimmt die familienexterne Nachfolge zu. 
Bereits 52 Prozent der Firmenverkäufe 
erfolgen an Mitarbeitende (3).

Nachfolgeregelung –
Aufgabe des Chefs
Die Nachfolgeregelung ist eine zentrale 
strategische Aufgabe, die vom Unter-
nehmer selbst angegangen werden 
muss. Können nachstehende Fragen 
mit Ja beantwortet werden? (4, 5).

•	 Wissen	Sie,	welche	Elemente	des	
Unternehmens Sie an die nächste 
Generation übertragen respektive an 
eine neue Eigentümerschaft verkau-
fen können und wollen?

•	 Sind	Sie	sicher,	dass	das	zu	übertra-
gende Unternehmen ein begründ-
bares und nachvollziehbares Zu-
kunftspotential hat?

•	 Sind	Sie	sicher,	dass	es	für	Ihr	Unter-
nehmen interessierte Käufer und da-
mit einen Transaktionsmarkt gibt? 

Markus Kamber, Bern 
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•	 Haben	Sie	sichergestellt,	dass	das	
Unternehmen über Strukturen und 
Prozesse verfügt, so dass der Fortbe-
stand ohne Ihr Mittun sichergestellt 
ist?

•	 Haben	Sie	das	Projektmanagement	
für die Regelung der Unternehmens-
nachfolge im Unternehmen und/oder 
in Ihrem privaten Umfeld verankert, 
respektive haben Sie die Nachfolge-
strategie festgelegt und beispielswei-
se schriftlich festgehalten?

•	 Haben	Sie	schon	einmal	eine	realisti-
sche Unternehmensbewertung vorge-
nommen?

•	 Können Sie Ihren Lebensstandard 
nach Ihrem Rücktritt auch weiterhin 
halten, selbst wenn ein allfälliger Ver-
kaufserlös nicht maximal ausfällt; re-
spektive haben Sie Ihre Altersvorsor-
ge so geregelt, dass Sie auf einen gu-
ten Verkaufserlös des Unternehmens 
nicht zwingend angewiesen sind?

•	 Haben	Sie	verschiedene	potentielle	
Nachfolger im Blick und fokussieren 
sich nicht auf eine einzige Option (z.B. 
familienintern, Mitarbeitende, Verkauf 
an Dritte)?

•	 Denken	Sie	in	Szenarien	in	Bezug	auf	
die Nachfolgelösung und die Ge-
schäftsentwicklung?

•	 Wissen	Sie,	ob	Sie	die	Führung	und	
das Eigentum am Unternehmen 
gleichzeitig oder gestaffelt abtreten 
können oder wollen?

•	 Haben	Sie	Ihre	persönlichen	Ziele	für	
die Unternehmensnachfolge klar und 
deutlich definiert und für sich persön-
lich schriftlich festgehalten?

•	 Sind	Sie	sicher,	ob	Ihre	heutigen	
Dienstleister wie Ihr Treuhänder, 
 Jurist oder Ihre Hausbank in Sachen 
Unternehmensnachfolge fit sind?

•	 Kennen	Sie	alle	Chancen	und	Gefah-
ren, Stärken und Schwächen Ihres 
Unternehmens, die von einem exter-
nen Käufer identifiziert und im Rah-
men der Verkaufsverhandlung ent-
sprechend preisbestimmend einge-
bracht werden können?

•	 Sind	Sie	bereit,	der	nächsten	Genera-
tion die Verantwortung und damit 
auch die Entscheidungsfreiheit in 
Form der Stimmenmehrheit zu über-
lassen?

•	 Können	Sie	mit	gutem	Gewissen	sa-
gen, dass Sie die Unternehmens-
nachfolge rechtzeitig zu planen be-
gonnen haben?

Externe Unterstützung
Die Komplexität der Fragen im Zusam-
menhang mit der Nachfolgeregelung ist 
vielleicht Grund genug, Ratschäge und 
Unterstützung beim Profi einzuholen. L

Quellen:
(1) Barclay Wealth, Studie Family  

Business in Safe Hands? (Berner Zeitung 3. März 

2009)

(2) Familienbetriebe regeln ihre Nachfolge immer öfter 

extern (Schweizer Arbeitgeber 5/2009)

(3) Nachfolge, Magazin der Credit  

Suisse, Mai 2009

(4) Nachfolgemanagement in KMU – eine praxisorien-

tierte Wegleitung, Credit Suisse

(5) Erfolgreiche Unternehmensnach folge, Center for 

 Family Business an der Universität St. Gallen
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24. April 2009 / 24 avril
2009

GV 2009 usic / AG usic 2009 1

Präsidiale Begrüssung an der GV 2009

Mit über 800 Mitgliedsunternehmen und 

 Filialen, die fast 9000 Mitarbeitende be-

schäftigen, ist die usic der grösste patronale 

Planerverband der Schweiz. Die usic-Büros 

erwirtschaften einen Bruttoumsatz von rund 

CHF 1.5 Mrd. Natürlich ist Grösse allein 

nicht alles. Wir sorgten jedoch in den letzen 

Jahren stark dafür, dass Lernende unsere 

Berufe wieder interessant finden. Unsere 

Mitgliedsunternehmen bilden knapp 1400 

junge Leute aus, was eine Steigerung gegen-

über dem letzten Jahr von über 18 Prozent 

bedeutet. Mit diesem Engagement leisten 

wir einen wesentlichen Beitrag, damit ver-

mehrt junge Leute den Ingenieurberuf wäh-

len können.

USIC als verlässliches Bindeglied 
unserer Gesellschaft
Wir setzen uns engagiert für die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen 
rund um den gesamten Planungspro-
zess und die Belange der patronalen 
Aufgaben ein. Nach wie vor sind wir In-
genieure das verlässliche Bindeglied in 
der Gesellschaft, welches beispiels-
weise dafür sorgt, dass in Zürich die 
Westumfahrung eröffnet werden konn-
te, in den Schweizer Eishockeystadien 
die Weltmeisterschaft 2009 gespielt 
und in Lausanne das sichere, perfekte 
öffentliche Verkehrsmittel Metro M2 in 
den Dienst der Bürgerinnen und Bürger 
gestellt werden können. Die Realisie-
rung solcher Objekte wäre ohne die in-
novativen und zukunftsweisenden Ide-
en von uns Ingenieuren nicht möglich 
gewesen.

Hauptsorge:
Öffentliche Beschaffung
Eine unserer Hauptsorgen ist nach wie 
vor das gesamte Umfeld des öffentli-
chen Beschaffungswesens. Wir sind und 
bleiben der Überzeugung, dass intellek-
tuelle Dienstleistungen – also Leistun-
gen, wie wir sie erbringen – nicht wie 
Sachgüter beschafft werden können. Zu 
oft sind nämlich solche Leistungen nicht 
beschreibbar und somit nicht bepreis-
bar. Oder die zu planenden Objekte sind 
unklar oder unterliegen starken Änderun-
gen. Zum Zeitpunkt des Beschaffungs-
verfahrens besteht oft auch Unklarheit 
über die Bautermine, so dass die Baulei-
tungsleistungen gar nicht kalkulierbar 
sind.
Im Zusammenhang mit all diesen Fra-
genkomplexen sind wir mit den grossen 
Vergabestellen an der Arbeit, bessere 
und fairere Modelle zu entwickeln. Da-
bei sind wir uns bewusst, dass es das 
optimale Modell nicht geben kann und 
für jede Fragenstellung entsprechende 
Lösungen erarbeitet werden müssen. 
Gute Ansätze zur Preisbewertung haben 
wir im letzten Jahr gemeinsam mit der 
KBOB erarbeitet und zusammen mit 
dem SIA konnten wir bessere Spielre-
geln für die Teambildung bei Ingenieur-
wettbewerben publizieren.
Eine Verbesserung der öffentlichen Be-
schaffung setzt jedoch auch vernünfti-
ges Agieren unserer Mitgliedsunterneh-
men auf dem Markt voraus. Noch zu oft 
kommt es auch bei uns vor, dass die 
vom Auslober gesuchten Leistungen für 
zu geringe Honorare angeboten werden. 

Bauwirtschaft

Flavio Casanova
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Unter solchen Bedingungen sind Mei-
nungsverschiedenheiten während des 
Bearbeitungsprozesses bezüglich Um-
fang und Leistungsqualität unvermeid-
lich. Die usic setzt sich dafür ein, dass 
die Treuhandfunktion der Ingenieurunter-
nehmen wieder vermehrt als Standard 
angesehen und akzeptiert wird.

Imagekampagne
Im letzten Jahr haben wir erfolgreich un-
sere Imagekampagne gestartet. Mit der 
neuen Internetplattform, www.ingenieure-
gestalten-die-schweiz.ch, welche hohe 
Besucherfrequenzen aufweist, stellen wir 
vornehmlich Projekte von usic-Unterneh-
mungen vor. Mit Videosequenzen werben 
die Ingenieure darin auch für unseren Be-
ruf. Wir werden in diesem Jahr noch stär-
ker in den Medien auftreten. Ein Höhe-
punkt wird dabei das neu lancierte 
Imagetool «Ingenieur-Radio-Reporter» 
sein, bei welchem junge Leute Ingenieure 
interviewen.
Gespannt sind wir auch auf die Umset-
zung des Projektes unserer Regional-
gruppe Zürich; Das Ingenieur tram Zürich. 
Ab Herbst 2009 wird während zweier 
Jahre ein Ingenieur tram auf verschiede-
nen Linien im Zürcher-Tramnetz unsere 
Dienstleistungen bekannt machen und 
der Gesellschaft aufzeigen, wie wichtig 
wir Ingenieure für die Gesellschaft sind. 
Wir erhoffen uns natürlich auch hier, 
dass junge Leute zur Wahl unserer Beru-
fe animiert werden.

Zusätzlich werden wir bei wichtigen Bau-
stellen in der Schweiz Grossplakate auf-
hängen, um auf unsere Dienstleistungen 
aufmerksam zu machen. 

Ingenieurunternehmen
in der Weltwirtschaftskrise
Unabhängig von den wechselnden Mei-
nungen der Konjunkturanalysten dürfen 
wir davon ausgehen, dass die Krise die 
Bauwirtschaft in der Schweiz nicht so 
stark treffen wie zum Beispiel die Maschi-
nenindustrie. Es sind genügend Infra-
strukturprojekte in der politischen Pipe-
line, die auf Planungsaktivitäten warten. 
Die usic ist mit den grossen Auslobern 

mit dem Ziel im Gespräch, dass die politi-
schen Ideen auch in Planungen und Pro-
jekte umgesetzt werden.

Der Ausschreibungsstau wegen Umstruk-
turierungen bei den Bundesbehörden hat 
merklich nachgelassen und Ausschrei-
bungen werden nun lanciert. Die usic ist 
zuversichtlich, dass in naher Zukunft ge-
nügend Planungen im Infrastrukturbe-
reich des Strassen- und Schienenver-
kehrs geplant und umgesetzt werden. 
Dabei sind die Konjunkturprogramme 
des Bundes zwar hilfreich, die Summen 
sind aber zu gering, um wesentliche In-
puts auszulösen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass langfristig eine Erneuerungs- 
und Verbesserungskultur der Bauten der 
öffentlichen Hand bestehen bleibt und 
dass in unserem Land kontinuierlich Inf-
rastrukturobjekte erneuert und erstellt 
werden können. Ich hoffe auch, dass ins-
besondere die Gemeinden ihre dringen-
den baulichen Unterhaltsarbeiten nicht 
wegen fehlender Steuereinnahmen ver-
nachlässigen.

Perspektiven im Hochbau
und in der Gebäudetechnik
Im Hochbau ist der Leerwohungsbestand 
immer noch gering. Dennoch rechnen wir 
mit einem leichten Rückgang der Bauak-
tivitäten. Der Industriebau hängt jedoch 
stark von der konjunkturellen Entwick-
lung ab, so dass in diesem Bereich mit 
einer Baisse gerechnet werden muss. 
Im Zeichen eines leichten wirtschaftli-
chen Rückgangs haben unsere Ingenieur-
unternehmungen aber auch Chancen: Die 
meisten Ingenieurunternehmungen in der 
Schweiz waren in den letzen drei Jahren 
so stark ausgelastet, dass viele Über-
stunden geleistet werden mussten. Der 
leichte Rückgang wird gestatten, wieder 
vermehrt Entwicklungs- und Ausbildungs-
arbeit zu leisten. Ich hoffe, dass damit 
auch die Dienstleistungsqualität gestei-
gert werden kann. 

Chancen für unsere Gebäudetechnikin-
genieure gibt es vor allem da, wo die 
zahlreichen Neuerungen in den Energie-
gesetzen die Gebäudetechnik noch kom-



23

plexer machen und für die Zukunft inno-
vative Lösungen gefragt sind. Leider 
müssen wir damit rechnen, dass wir in 
der Gebäudetechnik nach wie vor mit ei-
nem grossen Mangel an ausgewiesenen 
Fachleuten konfrontiert sein werden. 

Ich bin überzeugt, dass unsere Ingeni-
eurbüros die globale Krise gut überste-
hen und mit den richtigen Massnahmen 
agieren werden. Schliesslich sind die 
Erarbeitung optimaler Lösungen sowie 
die Innovation unsere Stärke. L

Ein wichtiger Bestandteil von Werkverträ-
gen sind allgemein anerkannte und recht-
lich gesicherte Vertragsbedingungen. Im 
Baugewerbe gelangt vielfach die SIA 
Norm 118 zur Anwendung. Sie wird er-
gänzt mit allgemeinen Bedingungen, wel-
che von Planerbüros, Unternehmungen 
oder Auftraggebern aufgestellt werden. 
Leider wurden von den verschiedenen Ak-
teuren vielfach eigene Vertragsbedingun-
gen entwickelt, welche zum Teil ungenü-
gend rechtlich gesichert sind oder gar Wi-
dersprüche zu den Bedingungen der Ver-
bände und der SIA Norm 118 aufweisen. 
Möglichst breit abgestützte, einheitliche 
Regelungen sind daher dringend erforder-
lich. Sie bieten grössere Sicherheiten, 
helfen Probleme zu vermeiden und er-
leichtern Auftraggebern, Lieferanten und 
Planern die Arbeit.
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Ver-
tretern von öffentlichen Bauherren, Anla-
genlieferanten und Ingenieurbüros hatte 

Allgemeine Offert- und Vertragsbedingungen 
für Inlandgeschäfte des VSA

die Aufgabe, die veralteten Allgemeinen 
Liefer- und Vertragsbedingungen des 
Verbandes Schweizer Abwasser- und Ge-
wässerfachleute VSA grundsätzlich zu 
überarbeiten, den heutigen Anforderun-
gen entsprechend zu modernisieren und 
eine möglichst breite Abstützung unter 
den Akteuren zu erzielen.

Herausgekommen sind die Allgemeine 
Offert- und Vertragsbedingungen für In-
landgeschäfte AVB des VSA, welche seit 
dem Sommer 2006 in Kraft sind. Sie 
gelten insbesondere für Werkverträge 
von maschinellen, elektromechanischen 
und elektrotechnischen Ausrüstungen 
sowie mess-, steuerungs- und regeltech-
nische Einrichtungen von Abwasseranla-
gen, können jedoch auch für Wasserver-
sorgungs- oder Energieanlagen zur An-
wendung kommen. Die neuen AVB 
schaffen mehr Klarheit, bieten Sicher-
heit für alle Akteure und sind juristisch 
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die im Werkvertrag definierten Bedingun-
gen für die Abnahme der Garantiewerte 
innerhalb der vorgesehenen Fristen si-
cherzustellen. Aus diesem Grunde wur-
de die generelle Gewährleistungsfrist 
auf 24 Monate verlängert. Die Anwen-
dung der AVB ermöglicht eine klare Re-
gelung des Vorgehens bei Abweichun-
gen. Sie schafft Klarheit und hilft im 
Schadenfall Forderungen an Bauherr 
und gegebenenfalls auch an den Planer 
zu vermeiden. Aus diesem Grund wird 
die Anwendung der neuen AVB des VSA 
den usic-Planungsbüros nachdrücklich 
zur Anwendung empfohlen. L

Die AVB können beim VSA bestellt werden. Es ist eine 

einmalige Lizenzgebühr von Fr. 1000.– zu bezahlen. 

Alle Nachführungen und Aktualisierungen sind gratis.

www.vsa.ch

Submissionsglossen im Spiegel der Presse

überprüft. Verschiedene Punkte sind grif-
figer und verbindlicher formuliert. Die 
Diskussionen rund um das Risiko und 
die Haftung wurden sorgfältig und detail-
liert geführt. Die AVB stellen einen ver-
tretbaren Kompromiss dar, der sowohl 
von Lieferanten wie auch von Bauherrn 
und Planern akzeptiert ist. 

Ein wichtiges Werkzeug der AVB bilden 
die Definitionen der Begriffe und der 
einzelnen Phasen für die Planung, Reali-
sierung und Abnahme. Zweck, Zeit-
punkt, Bedingung für die Durchführung 
und Ziele der einzelnen Vorgänge sind 
nach Zuständigkeiten geregelt.

Vielfach ist der im Vertrag definierte 
Leistungsumfang Teil eines Gesamtbau-
vorhabens. Die Abläufe beim Umbau ei-
ner Anlage ermöglichen es nicht immer, 

Ausschreibung am Anschlagbrett
Bei einer von der EU kritisierten Aus-
schreibung, die aufgrund des bedeuten-
den Finanzvolumens öffentlich zu erfol-
gen hatte, handelte es sich um einen 
Auftrag zur Förderung der Regionalent-
wicklung in der Slowakei. Das zuständige 
Ministerium, dessen Chef von der Slowa-
kischen Nationalpartei SNS gestellt wird, 
hatte jedoch eine eigene Vorstellung 
vom Begriff einer öffentlichen Ausschrei-
bung. Die Informationen wurden lediglich 
an einem Anschlagbrett im ersten Stock 
des Ministeriums hinter einer nicht für 
alle zugänglichen Tür ausgehängt. Wind 
davon bekamen, kaum zufällig, Vertreter 
zweier Firmen aus dem Dunstkreis des 
SNS-Chefs Slota, die verdächtig schnell 
den Zuschlag erhielten. In den mit ihnen 
ausgehandelten Verträgen sind die zu er-
bringenden Dienstleistungen laut Kom-
mentatoren grotesk überbewertet. 
(NZZ 27. April 2009)

Arztpraxen oder Künstleratelies?
2004 entschied sich die Stadt Bern, 
das sanierungsbedürftige Progymnasi-
um im Baurecht zu verkaufen. Vorder-

hand werden die Räumlichkeiten an 
rund 150 Künstler vermietet. Die Stadt-
regierung schrieb einen Wettbewerb 
aus, bei dem sich das Projekt Allreal 
mit dem Bau von Arztpraxen durchsetz-
te und den Zuschlag erhielt. Nachdem 
der Verkaufspreis von bloss 2,4 Mio 
CHF bekannt geworden war, sammelten 
die Künstler ebenfalls Geld und legten 
der Stadt ein alternatives Nutzungs- 
und Finanzierungskonzept vor. In einem 
formell fragwürdigen Entscheid be-
schloss das Stadtparlament im Novem-
ber 2008, dem Allreal-Projekt nachträg-
lich die Künstlerinitiative gegenüberzu-
stellen. Einer Beschwerde der SVP wur-
de die aufschiebende Wirkung 
zweitinstanzlich entzogen. So haben die 
Behörden das Volk in eine unmögliche 
Situation manövriert. Mit einer Ableh-
nung des Allreal-Projekts hätte es die 
Rechtssicherheit und die Glaubwürdig-
keit der Stadt für künftige Investoren 
beschädigt. Mit einem Entscheid für 
das Projekt zieht es Arztpraxen der be-
lebenden Kunstszene vor. Am 17. Mai 
2009 entschied sich das Berner Volk 
für die Künstler. L
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ESI® Immobilienbewertung – Nachhaltigkeit

inklusive: Der Nachhaltigkeit von Immobilien einen 

finanziellen Wert geben.

Umwelt / Energie

Der Anteil an nachhaltigen Immobilien am 

Gesamtgebäudebestand ist heutzutage im-

mer noch sehr gering. Ein Grund ist, dass 

der finanzielle Mehrwert durch Nachhaltig-

keit in der Bewertung von Immobilien nicht 

ausreichend berücksichtigt wird. Im vorlie-

genden Beitrag wird die ESI® Immobilienbe-

wertung als Ansatz für den Einbezug der 

wertrelevanten Nachhaltigkeitsaspekte bei 

Immobilienbewertungen vorgestellt. Der 

CCRS Economic Sustainability Indicator ESI® 

misst das Risiko einer Immobilie, aufgrund 

zukünftiger Veränderungen an Wert zu verlie-

ren bzw. die Chance, an Wert zu gewinnen. 

Mittels systematischer Herleitung wurden 

fünf Gruppen von Nachhaltigkeitsmerkmalen 

identifiziert. Am Beispiel von Geschäftslie-

genschaften soll die Funktionsweise de-

monstriert werden.

Energieeffiziente Immobilien erzielen am 
Markt höhere Preise. Basierend auf ei-
ner breiten Datengrundlage zeigt eine 
kürzlich vom CCRS und der Zürcher Kan-
tonalbank (ZKB) herausgegebene Studie, 
dass der Markt in den letzten Jahren be-
reit war, Minergie-Einfamilienhäuser mit 
einem Aufpreis von sieben Prozent und 
Stockwerkeigentum mit einem Aufpreis 
von 3.5 Prozent zu honorieren.1 Diese 
Resultate werden von ähnlichen Untersu-
chungen in den USA sowohl für Transak-
tionspreise als auch für Mieten bestä-
tigt.2  

Nachhaltigkeit ist mehr  
als Energieeffizienz
Auch wenn Energieeffizienz nur ein As-
pekt der Nachhaltigkeit von Immobilien 

ist und steigende Energiepreise nur ein 
Beispiel sind für langfristige Verände-
rungen, die sich bereits heute abzeich-
nen, so kann davon ausgegangen wer-
den, dass nachhaltige Immobilien mehr 
wert sind. Gemäss einer kürzlich er-
schienen Umfrage sind über die Hälfte 
von 100 befragten Immobilieninvesto-
ren in Deutschland der Meinung, dass 
sich mit nachhaltigen Immobilien höhe-
re Preise als mit konventionellen Immo-
bilien erzielen lassen. Und 59 Prozent 
der Befragten geben an, künftig deutlich 
stärker in nachhaltige Immobilien inves-
tieren zu wollen.3 
Trotzdem ist der Anteil nachhaltig ge-
bauter Immobilien gering. In der 
Schweiz beispielsweise machen Miner-
gie-Gebäude – trotz Verdreifachung zwi-
schen 2004 und 2008 – erst rund ein 
Prozent des Bestandes aus. Ein Grund 
ist darin zu sehen, dass Nachhaltigkeit 
bei der finanziellen Bewertung von Im-
mobilien gar nicht oder zu wenig berück-
sichtigt wird. Gemäss heute üblichen 
Entscheidungs- und Planungsgrundlagen 
scheint es sich finanziell häufig nicht zu 
lohnen, nachhaltig zu bauen. Da natur-
gemäss finanzielle Überlegungen bei In-
vestitionsentscheiden ausschlaggebend 
sind, wird als Konsequenz in der Regel 
nicht nachhaltig gebaut. 

Nachhaltigkeit von Immobilien
aus finanzieller Sicht 
Zur Integration von Nachhaltigkeits-
aspekten in die Immobilienbewertung, 
muss zunächst Nachhaltigkeit für Immo-
bilien definiert und konkretisiert werden. 

Dr. Erika Meins,  

CCRS, Center for Corporate Responsibility and

Sustainability, Universität Zürich
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Der Begriff Nachhaltigkeit wird im Allge-
meinen und bei Immobilien im Speziel-
len inflationär und meistens unpräzis 
verwendet. Gründe dafür liegen in der 
Komplexität des Themas und in der 
 Tatsache, dass eine überzeugende 
Defini tion fehlt. Bei den aktuellen Nach-
haltigkeitskonzepten stehen neben der 
Umwelt immer stärker auch die Gesell-
schaft und die Wirtschaft im Vorder-
grund. Daraus ergibt sich die folgende 
Definition: Eine Immobilie ist dann nach-
haltig, wenn sie langfristig einen ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Nut-
zen stiftet bzw. entsprechenden Scha-
den vermeidet (in Anlehnung an die De-
finition Nachhaltiger Entwicklung aus 
dem Brundtland-Report).

Bei bisher geläufigen Ansätzen zur Defi-
nition und Konkretisierung der Nachhal-
tigkeit bei Immobilien stehen zumeist 
technische Aspekte und damit implizit 
die ökologische Nachhaltigkeit im Vor-
dergrund (siehe u.a. SIA Empfehlung 
112/1, Minergie oder auf internationaler 
Ebene LEED, BREAM etc.). Wenn wie bei 
Bewertungen der finanzielle Immobilien-
wert im Vordergrund steht, muss der Fo-
kus bei der Nachhaltigkeit auf dem lang-
fristigen wirtschaftlichen Nutzen liegen. 
Der soziale und ökologische Nutzen sind 
Nebenbedingungen, die es dabei mög-
lichst zu erfüllen gilt. Aus Sicht eines In-
vestors, Hypothekengebers oder Eigen-
tümers entspricht in diesem Sinne eine 
nachhaltige Immobilie einer Immobilie, 
welche langfristig ihren Wert behält oder 
an Wert zunimmt. Eine solche nachhalti-
ge Immobilie wirft somit für Investoren 
eine langfristig gesicherte Rendite ab. 

Immobilien sind in einer dynamischen fi-
nanziellen Betrachtung dann nachhaltig, 
wenn sie ceteris paribus mit langfristi-
gen Entwicklungen wie steigende Ener-
giepreise, Demografische Veränderun-
gen oder Klimawandel gut umgehen 
können. Dadurch wird das Risiko einer 
Wertminderung minimiert bzw. die Chan-
ce einer Wertsteigerung erhöht. Eine Im-
mobilie beispielsweise, welche aufgrund 
ihrer Bauweise im Sommer kühl bleibt, 

wird umso stärker an Wert gewinnen, je 
mehr Hitzetage es aufgrund des Klima-
wandels gibt.

ESI® Immobilienbewertung 
Weil bestehende Bewertungsmethoden in 
der Praxis fest verankert sind und zudem 
nicht ein Methodenproblem, sondern ein 
Daten- und Transparenzproblem vorliegt, 
wurde ein Ansatz entwickelt, der auf be-
stehenden Bewertungsmethoden (insbe-
sondere DCF, vgl. S. 29, Erläuterung 5) 
aufbaut. Mit der ESI® Immobilienbewer-
tung werden heutige Bewertungen mittels 
des CCRS Economic Sustainability Indica-
tor ESI® um diejenigen Informationen 
über langfristige Entwicklungen ergänzt 
werden, welche noch nicht oder nur unge-
nügend berücksichtigt werden. 

Der CCRS Economic Sustainability Indi-
cator ESI® misst nun das Risiko einer 
Immobilie, aufgrund der genannten zu-
künftigen Entwicklungen an Wert zu ver-
lieren bzw. die Chance, an Wert zu ge-
winnen. Er verbessert gleichzeitig die 
Transparenz der DCF-Methode bei der 
Ermittlung des im Diskontsatz verwen-
deten Objektrisikos. Ausgehend davon, 
dass bei der DCF-Methode die Zah-
lungsströme der nächsten 5 bis 10 Jah-
re möglichst genau abgebildet und dann 
für die restliche Immobilienlebenszeit le-
diglich fortgeschrieben werden, bezieht 
der CCRS Economic Sustainability Indi-
cator ESI® langfristige Aspekte über 
eine Differenzbetrachtung ein, indem er 
für die Teilindikatoren die Differenz zwi-
schen aktuellem Einfluss auf den Immo-
bilienwert und dem aufgrund dynami-
scher Rahmenbedingungen veränderten 
zukünftigen Einfluss ermittelt. Der Indi-
kator ist also so spezifiziert, dass er nur 
die Risiken erfasst, die sich zwischen 
zehn und rund 35 Jahre ab heute erge-
ben. Das heisst, es werden nur diejeni-
gen Risiken erfasst, die in den Cash-
flows nicht schon abgebildet sind.
 
Der Einbezug des CCRS Economic Sus-
tainability Indicator ESI® bei der DCF-Me-
thode erfolgt im Diskontierungssatz und 
zwar an der Stelle des Objektrisikos. Ab-
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gesehen davon wird der Diskontierungs-
satz mittels Risikokomponentenmodell 
genauso ermittelt wie es üblicherweise 
der Fall ist. Die Gewichtung des Indika-
tors wurde so festgelegt, dass er maxi-
mal –14.9% bzw. +6.6% des ohne ESI®-
Indikator gerechneten Immobilenwertes 
ausmacht. Die Festlegung der Gewich-
tung erfolgte mittels eines risikobasier-
ten Gewichtungsmodells.

Die hergeleiteten Nachhaltigkeitsmerk-
male können in fünf Gruppen eingeteilt 
werden. Es sind dies Flexibilität und Po-
lyvalenz, Energie- und Wasserabhängig-
keit, Erreichbarkeit und Mobilität, Si-
cherheit, sowie Gesundheit und Kom-
fort. Ein Teil der in den fünf Gruppen be-

schriebenen Immobilienmerkmale ist 
neu. Andere aber, wie die Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr, werden be-
reits in heutigen Bewertungen berück-
sichtigt, allerdings nehmen sie aufgrund 
langfristiger Veränderungen an Bedeu-
tung zu und sind deshalb nicht ausrei-
chend beachtet. Per Definition ergeben 
sich je nach Immobilientyp unterschied-
liche Anforderungen an die Nutzung. 
Dies hat auch Folgen für die Operationa-
lisierung der Nachhaltigkeitsmerkmale. 
Aus diesem Grund wird der ESI®-
Indikator für Mehrfamilienhäuser, Büro- 
und Verkaufsgebäude separat spezifi-
ziert. Zur Berechnung des ESI®-
Indikators steht eine einfache Excel-
Tabelle zur Verfügung.4 

Teilindikatoren MFH Büro Verkauf

1.1  Nutzungsflexibilität    
1.1.1  Raumeinteilung x x x
1.1.2  Geschosshöhe  x x x
1.1.3  Zugänglichkeit und Reservekapazität und
          Kabel/Leitungen/Haustechnik x x x
   
1.2   Nutzerflexibilität    
1.2.1  Rollstuhlgängigkeit  x x x
1.2.2 Flexibilität Grundriss Küche x  
1.2.3  Platz für Deponieren Gehilfe/Kinderwagen x  
1.2.4  Balkon mit Durchblick x  
1.2.5  Nutzbarkeit Aussenraum  x  
   
2.1  Energie    
2.1.1  Energiebedarf  x x x
2.1.2  Dezentral erzeugte erneuerbare Energie  x x x
   
2.2  Wasser    
2.2.1  Wasserverbrauch  x x x
2.2.2  Abwasserentsorgung x x x
2.2.3  Regenwassernutzung x x x
   
3.1  Öffentlicher Verkehr   
3.1.1  Gute Anbindung an den ÖV x x x
   
3.2  Nichtmotorisierter Verkehr   
3.2.1  Veloabstellplätze beim Gebäude  x x x
   
3.3  Erreichbarkeit   
3.3.1  Distanz lokales/regionales Zentrum  x  
3.3.2  Distanz Einkaufsmöglichkeiten tägl. Bedarfs x  
3.3.3  Distanz Naherholung x  
   
4.1  Lage hinsichtlich Naturgefahren    
4.1.1  Lage hinsichtlich möglicher  Naturgefahren
          (Hochwasser-, Lawinen-, Erdrutsch- und
          Sturzgefährdung) x x x
   
4.2  Bauliche Sicherheitsvorkehrungen   
4.2.1  Objektbezogene Sicherheitsvorkehrungen x x x
4.2.2  Personenbezogene Sicherheitsvorkehrungen x x x
   
5.1 Gesundheit und Komfort    
5.1.1  Raumluftqualität x x x
5.1.2  Lärmbelastung x x 
5.1.3  Ausreichende Tageslichtanteile x x 
5.1.4  Belastungen durch Strahlung x x x
5.1.5  Ökologische Baumaterialien x x x

Immobilien- Rahmen -
merkmale bedingungen5 

Tabelle 1: Zusammensetzung des ESI®-Indikators nach Immobilientyp
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Flexibilität und
Polyvalenz

Energie- und
Wasserabhängigkeit

Erreichbarkeit 
und Mobilität

Sicherheit

Gesundheit
und Komfort

Im «Eichgut» in Winterthur haben die Architek-

ten Baumschlager-Eberle,  Lochau, höchste 

Energieeffizienz mit guter Architektur gepaart. 

Im Bild: Durch die äussere Fassade wird die 

Beschattung des Gebäudes reguliert und die 

Bewohner können individuell die gewünschte 

Durchsicht nach aussen einstellen.

Die Redaktion verweist auch auf den Artikel 

«Mehrwert – Nachhaltig finanzieren» der 

 gleichen Autorin Erika Meins im neuen 

Schweizer Energie Fachbuch 2009. Dieses 

Werk ist sowohl inhaltlich als auch grafisch 

vollauf gelungen und stellt für alle Planer und 

Bauherren ein umfassendes Kompen dium mit 

allen planungsrelevanten Fakten für nachhalti-

ges Bauen dar. Sachlich fundiert und anspre-

chend illustriert werden Effizienzoptionen und 

Energieeinsparpotentiale aufgezeigt, die in 

Gebäuden und in der Technik stecken. 

Nützlich sind auch die überzeugenden Bei-

spiele aus der Anwenderpraxis, Argumente 

aus Forschung und Entwicklung sowie der 

Überblick über Wirtschaftlichkeit und Finanzie-

rung energieeffizienter Gebäudetechnik. 

(Schweizer Energiefachbuch 2009, 

280 Seiten, CHF 61.–)

Praxisbeispiel eines Einkaufszentrums: Ergebnisse ESI®-Indikator
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Praxisbeispiel Einkaufszentrum
Die Anwendung des ESI®-Indikators bei 
der Immobilienbewertung soll anhand 
eines konkreten Beispiels verdeutlicht 
werden. Das zweistöckige Einkaufszent-
rum mit 6950 m2 Verkaufsfläche 
stammt aus dem Jahr 1976 und wurde 
innerhalb von 11 Monate umgebaut und 
im November 2008 fertig gestellt. Die 
Hauptmieterin ist ein grosser Detail-
händler. Des Weiteren sind noch 11 
Partnergeschäfte vertreten. Das Objekt 
erreicht bei der Bewertung einen Nach-
haltigkeitsindikator ESI® von +0.5. Das 
Objekt ist somit besser als ein ver-
gleichbares Standardgebäude bezüglich 
Nachhaltigkeit. Die Bewertungsergebnis-
se pro Immobilienmerkmal sowie deren 
Darstellung in einem Spinnendiagramm 
verdeutlicht auf einem Blick welches Im-
mobilienmerkmal besser oder schlech-
ter abschneidet. Ebenfalls können 
Massnahmen aus den Ergebnissen ab-
gleitet werden, um den Wert eines Ob-
jektes zu steigern. Ein mögliches Ver-
besserungspotential ist vor allem bei 
den Immobilienmerkmalen Energie- und 
Wasserabhängigkeit sowie der Erreich-
barkeit vorhanden. Der aktuelle Fair Va-
lue aus der Standard-DCF Bewertung 
(DCF: Discounted-Cash Flow, die heute 
gebräuchlichste Methode zur Bewertung 
von Renditeliegenschaften) wird durch 
den Einbezug des ESI®-Indikators von 
+0.5 im Diskontierungssatz der neuen 
DCF-Bewertung um 3% erhöht.
In den letzten eineinhalb Jahren wurden, 
analog zu dem beschriebenen Beispiel, 
Praxistests an rund 200 Objekten (Mehr-
familienhäuser, Büro- und Verkaufsob-
jekte sowie Objekte mit gemischter Nut-
zung) durchgeführt. Die Praxistests at-
testieren ESI® Plausibilität und Praktika-
bilität.5 Sie haben gezeigt, dass für die 
Ermittlung des ESI®-Indikators je nach 
Ausgangslage mit einem Zeitaufwand 
von zwischen einer halben Stunde bis 
drei Stunden pro Objekt zu rechnen ist.

Möglichkeiten und Grenzen 
Die ESI® Immobilienbewertung kombi-
niert wissenschaftliche Fundierung mit 
Praxistauglichkeit. Sie soll dazu beitra-

gen, Transparenz in die «Valuation Black 
Box» zu bringen. Indem die Folgen lang-
fristiger Veränderungen, wie steigende 
Energiepreise, Demografischer- und Kli-
mawandel für den Immobilienwert vor-
weggenommen werden, bringt er zudem 
eine bisher nicht berücksichtigte lang-
fristige Betrachtung ein und umgeht so-
mit die «Short Term Falle» von Bewer-
tungen. Der Ansatz stösst aber an Gren-
zen. Auch weiterhin beruht Immobilien-
bewertung auf Schätzungen auf Grund 
von getätigten Annahmen. Die Proble-
matik der «Valuation Uncertainty» kann 
somit nicht vollständig ausgeräumt wer-
den, so dass es auch weiterhin im Kom-
petenzbereich des Bewerters verbleibt, 
einen Marktwert gemäss den nationalen 
Bewertungsstandards zu ermitteln. 

Das Wissen darüber, welche Immobi-
lienmerkmale langfristig zum Wert einer 
Immobilie beitragen, ist für Eigentümer 
und Investoren nicht nur bei Bewertun-
gen sondern darüber hinaus für beinahe 
alle Entscheide entlang des Lebenszyk-
lus einer Immobilie relevant. L 

1 Salvi, Marco, Horejájová, Andrea, Müri, Ruth (2008): 

Minergie macht sich bezahlt, Erika Meins (Hrsg.), CCRS 

und Zürcher Kantonalbank, Zürich, November 2008.

2  Miller, Norm, Jay Spivey and Andy Florance (2007): 

Does Green Pay Off? Burnham-Moores Center for Real 

Estate, San Diego University / CoStar. Eichholtz, Piet, 

Nils Kok and John M. Quigley (2009): Doing Well by 

 Doing Good? Green Office Buildings. Working Paper No 

W08-001; Fisher Center for Real Estate and Urban Eco-

nomics, University of California, Berkeley, Januar 2009.

3  Union Investment 2008: Studie zum Immobilieninvesti-

tionsklima in Europa, Chart-Band Folgemessung, Frank-

furt am Main/Hamburg.

4  In der Excel-Tabelle sind alle Teilindikatoren sowie 

 deren Codierungen ersichtlich. Eine CD-Rom mit der 

 Excel-Tabelle ist bei QualiCasa AG erhältlich. Eine Soft-

ware ist in Vorbereitung, welche die Ermittlung von ESI® 

vereinfacht.

5  Einbezug aufgrund erwarteter Veränderung der folgen-

den Rahmenbedingungen.
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Das weltgrösste stadionintegrierte

Sonnenkraftwerk

Umwelt / Energie

Anfang Mai 2005 nahm die BKW FMB 
Energie AG (BKW) das weltgrösste 
stadionintegrierte Sonnenkraftwerk 
auf dem Dach des STADE DE SUISSE 
Wankdorf Bern in Betrieb. Bereits 
vierzehn Monate später konnte sie den 
Ausbau der Anlage in Angriff nehmen. 
Dies mit gutem Grund: Die Nachfrage 
nach dem von der BKW notabene ohne 
staatliche Subventionen produzierten 
Sonnenstrom überstieg das Angebot. 
Die Inbetriebnahme des erweiterten 
Sonnenkraftwerks erfolgte bereits im 
Sommer 2007.

Innovationsgeist und Kunden-
orientierung
Die Förderung der Sonnenenergienut-
zung hat für die BKW Tradition. Seit 
über 15 Jahren leistet die von zehn 
schweizerischen Energieunternehmen 
getragene und von der BKW geführte 
Gesellschaft Mont-Soleil mit ihrem 
500-Kilowatt-Sonnenkraftwerk und dem 
internationalen Testzentrum im Berner 
Jura einen wesentlichen Beitrag zur 
Forschung und Entwicklung der Photo-
voltaik. Der Innovationsgeist, der diesen 
Arbeiten zugrunde liegt, beseelte denn 
auch den Bau und die Inbetriebnahme 
des Sonnenkraftwerks auf dem Dach 
des STADE DE SUISSE Wankdorf Bern. 
Bereits im Vorfeld ihres Entscheids wur-
de die BKW zudem von verschiedenen 
Seiten zum Bau des Kraftwerks ermun-
tert. Entsprechende Aufforderungen 
wurden immer wieder von BKW-Kunden 
geäussert. Aber auch nationale, kan-
tonale und kommunale Politiker sowie 

Kirchen und Umweltorganisationen be-
fürworteten den Einstieg der BKW in die 
kommerzielle Sonnenenergieproduktion. 
Die BKW entschied sich daraufhin für 
den Bau des Sonnenkraftwerks. 
Etwas mehr als ein Jahr nach der Inbe-
triebnahme des Sonnenkraftwerks konn-
te die BKW den Erfolg ihres Entscheids 
feststellen: Ihre Erwartungen wurden 
sowohl hinsichtlich der Produktion als 
auch des Absatzes übertroffen. Ob-
schon die Sonneneinstrahlung in den er-
sten zwölf Monaten nach Inbetriebnah-
me der Anlage ungefähr im langjährigen 
Mittel lag, betrug die Solarstromproduk-
tion in dieser Zeitspanne rund 800 000 
kWh, anstelle der prognostizierten 
700 000 kWh. Vor rund einem Jahr war 
das Sonnenstromangebot dank reger 
Kundennachfrage nahezu ausverkauft. 
Vor diesem Hintergrund fällte die BKW 
ihren Ausbauentscheid.

Herausforderungen und Phasen 
des Ausbaus
Die technischen Voraussetzungen für 
den Ausbau haben sich verändert. Im 
Unterschied zur ersten Bauetappe fand 
der Ausbau des Sonnenkraftwerks in 
einem bereits fertiggestellten Stadion, 
das in Betrieb ist und täglich genutzt 
wird, statt. In Bezug auf die Dachgeo-
metrie war der Ausbau schwieriger, als 
dies bei der Installation der Dachflä-
chen der ersten Bauetappe der Fall war. 
Die neu zu nutzenden Dachflächen mit 
einer Neigung von 21 Grad (gegenüber 
6 Grad bei der ersten Bauetappe) sind 
wesentlich steiler, was sich zwar positiv 

Dr. Jakob Vollenweider, Geschäftsführer

Gesellschaft Mont-Soleil

(Quelle: swiss export journal)
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auf den Ertrag auswirken wird, gleichzei-
tig aber das Anbringen der Solarmodule 
erschwerte. Die verschiedenen weltweit 
existierenden Förderprogramme für die 
Photovoltaik (z.B. das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz EEG in Deutschland) haben 
zudem zu einer preistreibenden Nach-
fragesteigerung bei den Solarzellen und 
zu einer Verzögerung der Lieferfristen 
geführt. Die zusätzlichen 4 000 m2 er-
laubten die Montage von Solarmodulen 
mit einer Leistung von rund 450 kWp. 
Damit liess sich die jährliche Solar-
stromproduktion auf insgesamt rund 
1,2 Millionen kWh steigern, was dem 
Jahresstromverbrauch von rund 400 
Haushaltungen entspricht. L

Daten zum Sonnenkraftwerk 

STADE DE SUISSE

Alle Werte gerundet – Werte in Klammern betreffen 

die im Jahr 2005 realisierte, erste Bauetappe

Leistung 1300 kW (850 kW) bei optimaler Sonnen-

einstrahlung.

Jahresproduktion 1,2 Mio. kWh (800 000 kWh), 

dies entspricht dem Jahresstrombedarf von 400 

(250) Haushaltungen.

Belegte Dachfläche 12 000 m2 (8000 m2) Solar-

modulfläche 9000 m2 (6000 m2) Solarzellen.

Polykristalline Siliziumzellen, zusammengefasst auf 

rund 8000 (5000) Modulen.

Hersteller Kyocera, Japan.

Zellenwirkungsgrad 5%.

Betriebsspannung 600 Volt, Gleichstrom.

Spannung ab Trafo 1000 Volt, Wechselstrom

Wechselrichter 11 (7) Stück à 125 kW.

Investitionskosten 10 Mio. CHF (7 Mio. CHF).

BKW und Sportstadion fördern Sonnenenergienutzung.
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Nationaler Tochtertag

Donnerstag, 12. November 2009

Bauingenieure wähnen sich in einem 
typischen Männerberuf. Bei der Projek-
tierung, auf der Baustelle, in Teamsit-
zungen ist die Anwesenheit von Frauen 
tatsächlich eine Seltenheit. Mitarbeite-
rinnen vor allem für das Verfassen ei-
nes Protokolls oder für die Kontrolle von 
Terminen? Bestärken die Statistiken die  

traditionelle Sichtweise, unsere Berufe 
eigneten sich kaum für Frauen? 

Zugegeben, die technischen Berufe und 
Wissenschaften haben bei der Berufs-
wahl durch junge Frauen nicht einen 
leichten Stand. Aber dramatisch ist die 
Lage nicht:

Geschäftsstelle Bilding

Bauzeichner und Bauzeichnerinnen
In der Ausbildung Bauzeichnen befinden 
sich gegenwärtig von 1689 Lehrverhält-
nissen 335 weibliche Lernende, also 
21 Prozent.

Es ist also bei den jungen Frauen nicht 
die berühmte Wohlstandsskepsis ge-
genüber der Technik und ihren Errungen-
schaften, die für den Nachwuchsmangel 
an Bauingenieurinnen verantwortlich ist. 
Auch  nicht die immer wieder zitierte 
Abneigung der Schülerinnen gegen 
Mathematik und Physik, oder gar die 
Behauptung, sie seien dafür nicht be-
gabt. So wurde zu Zeiten argumentiert, 
als der Frau praktisch nur Aufgaben 
im Haushalt offenstanden. Nein, das 
sind zu einfache Erklärungen. Wer die 

heutigen Aufgaben der Ingenieurinnen 
und Ingenieure in der Ökologie, für die 
Nachhaltigkeit, in der Energieeffizienz, 
in der Verkehrsstruktur und für den 
Landschaftsschutz genau anschaut, 
kommt zu einer genau gegenteiligen 
Auffassung. Die grossen Aufgaben der 
Zukunft können ohne Ingenieurwissen 
und Ingenieurkunst gar nicht gelöst wer-
den. Genau diese Botschaften müssen 
an den potentiellen Nachwuchs von 
Ingenieurinnen im Bauwesen herange-
tragen werden. 

Ingenieure im Bauwesen wer-den es 
allerdings kaum auf einen Frauenanteil 
von 50 und mehr Prozente bringen. 
Bekannte, besser sichtbare Berufe 
und Ausbildungen im Erziehungs- und 

Erworbene Lizentiate ETHZ und EPUL im Jahre 2007

Fachrichtung Total Lizentiate Erworben  in Prozent

  durch Frauen

Exakte Wissenschaften 757 154  20

Bauwesen 258 81  31

Bauingenier/innen 74 16  22

Architekt/innen 89 33  37

Kulturtechnik

und Vermessung 95 32  34

Bildung
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Gesundheitsbereich sind da privilegiert. 
Was jedoch dringend getan werden 
muss: Dem möglichen Nachwuchs Sor-
ge tragen und die denkbaren Ingenieu-
rinnen besser abholen. 

Dafür bietet sich Donnerstag, 12. No-
vember 2009 der nationale Tochtertag 
an. Er wird in der Schweiz bereits zum 
neunten Mal durchgeführt und steht in 
diesem Jahr unter einem wie auf den 
Nachwuchsmangel an Bauingenieurinnen 
zugeschnittenen Motto: «Mädchen – 
Technik – los!»

Am diesjährigen nationalen Tochter-
tag öffnen Firmen, Universitäten und 
Fachhochschulen die Türen extra für 
Mädchen. Sie können dann hautnah 
die breite und spannende Palette der 
technischen Berufe erleben. Denn es ist 
unbestritten, aber leider so: Mädchen 
wählen selten einen technischen Beruf, 
weil sie zu wenig darüber wissen. Diese 
Lücke will auch die Schweizerische 
Stiftung zur Förderung des beruflichen 
Nachwuchses von Ingenieuren im Bau-
wesen bilding schliessen helfen.

Mit dieser Zielsetzung  werden die 
usic-Mitgliedsunternehmen eingela-
den, schulpflichtige Töchter aus ihrem 
Mitarbeiterkreis zu kontaktieren und 
für sie und ihre interessierten Schul-
kameradinnen einen Besuch in einem 
Ingenieurbüro, auf einem Werkhof oder 
auf einer Baustelle zu organisieren. 
Dort sollen sie einen Beruf kennen 
lernen, über den sie und vielleicht 
auch ihre Eltern noch gar nie nachge-
dacht haben. Mögliche gemeinsam 
Diskussionen: Der Ausbildungsweg zur 
Ingenieurin im Bauwesen, die Vielfalt 
der beruflichen Tätigkeit, Auslandauf-
enthalte, Weiterbildung, Karrieremög-
lichkeiten, Verdienstaussichten. Mit 
älteren Schülerinnen könnten auch 
die Themen Beruf und eigene Familie, 
beruflicher Wiedereinstieg, etc. bespro-
chen werden. 

Die Geschäftsstelle bilding wird die an 
einer Mitwirkung interessierten Ingeni-
eurunternehmen für diesen Tochtertag 
mit Vorschlägen, Programmvarianten, 
Dokumenten, Flyers etc. tatkräftig unter-
stützen. LBild: Jürgen Kempenich
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25 Jahre Bernische Kursgemeinschaft für die

Projektierungsbranche

Die Kursgemeinschaft wurde im Jahr 
1984 ins Leben gerufen, um auf dem 
Platz Bern für die dem Rahmenarbeits-
vertrag der Architektur-, Ingenieur- und 
Planungsbüros angeschlossenen Mitar-
beiter der usic-, FSAI- und GAB – Büros 
preisgünstige und spezifisch auf sie 
ausgelegte Weiterbildungsmöglichkei-
ten anzubieten, gemäss dem im ersten 
Teil des RAV, Kapitel IV, Weiterbildung, 
umschriebenen Auftrag (siehe dazu den 
Artikel von Dr. Mario Marti in usicnews 
Nr 1 vom Februar 2009)

Die Kursgemeinschaft, www.kursgemein-
schaft.ch, ist paritätisch aus Delegierten 
von Arbeitgeberverbänden und Arbeit-
nehmerverbänden zusammengesetzt. 

ABAP Arbeitsgruppe Berner Architektin-
 nen und Planerinnen
BB Bärner Boulüt
BKS Baukader Schweiz, Sektion Bern
FSAI Verband Freierwerbender Schwei-
 zer Architekten, Sektion Bern
GAB Gesellschaft selbständiger Archi-
 tektur-, Planer- und lngenieur-
 firmen Berns
SBO Schweiz. Bauleiter Organisation,
 Sektion Bern 
SKO Schweiz. Kaderorganisation,
 Sektion Bern
STV Schweiz. Technischer Verband,
 Sektion Bern
USIC Schweiz. Vereinigung Beratender
 Ingenieure, Regionalgruppe Bern

Die Kursgemeinschaft ist finanziell 
selbsttragend und belastet die Ver-
bände nicht. Die Kurse werden kosten-
deckend angeboten und sollten keinen 
Gewinn abwerfen. 

Mit zwei Kursen pro Jahr wurden in 25 
Jahren 50 Kurse zu den verschiedens-
ten Themen auf die Beine gestellt. Die 
total 109 Tagesseminare wurden von 
über 1600 Teilnehmern aus der gan-
zen Schweiz besucht und haben in der 
Branche einen guten Namen. Dies sieht 
man an der Bereitschaft von namhaf-
ten Referenten, zu Sonderbedingungen 
aufzutreten. 

Mit der Auswahl der Themen sollen vor 
allem die persönlichen Fähigkeiten und 
die Handlungskompetenz der Teilnehmer 
gefördert werden damit sie im Berufs-
alltag erfolgreich sind: Teamarbeit, 
Kreativität, persönliche Arbeitstechnik, 
Verhandeln, Leiten von Sitzungen. etc. 
Darin haben auch Kurse über Feng shui, 
Skizzieren und rechtliche Aspekte ihren 
Platz. Eigentliche fachliche Fortbildung 
wird durch andere Anbieter abgedeckt. 

So sind die Kurse der Kursgemeinschaft 
eine wichtige Ergänzung der usic-Semi-
nare und usic-workshops. 

Die Branche beweist, dass sie fähig ist, 
selber etwas in die Hand zu nehmen 
und zum Erfolg zu führen. L 

Jean A. Perrochon, 

Vorsitzender Kursgemeinschaft, Bern

Bildung
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Die «voraussichtlichen Mengen»

Versicherung

Rechtliche Grundlagen
Nach der SIA-Norm 118 gilt, dass eine 
Ausschreibung ein hinreichend klares 
Projekt voraussetzt (Art. 5). Die Aus-
schreibungsunterlagen sollen namentlich 
ein Leistungsverzeichnis oder eine Bau-
beschreibung enthalten. Das Leistungs-
verzeichnis muss nach Art. 8 SIA-Norm 
118 «übersichtlich und vollständig» sein 
und «jede Leistung unter Angabe von Ma-
terialqualitäten und voraussichtlichen 
Mengen» beschreiben. Auch für eine 
Baubeschreibung, welche bei Gesamt-
preisverträgen vorzusehen ist (Global- 
bzw. Pauschalpreise), gilt, dass Baube-
schreibungen «vollständig und klar» sein 
sollen (Art. 40 Abs. 2 SIA-Norm 118).

Auswirkungen auf den Werkpreis
Die Erstellung solcher Leistungsver-
zeichnisse bzw. Baubeschreibungen – 
einschliesslich der Ermittlung der «vor-
aussichtlichen Mengen» – übertragen 
Bauherrn und auch Generalunternehmer 
oftmals einem Ingenieur oder Architek-
ten. Auf dieser Basis werden dann An-
gebote von Unternehmern eingeholt, 
welche in die entsprechenden Leis-
tungsverzeichnisse ihre Einheitspreise 
einsetzen (bzw. bei Gesamtpreisverträ-
gen einen Pauschal- oder Globalpreis of-
ferieren). Bei der Ausführung der Arbei-
ten zeigt sich dann manchmal, dass die 
im Leistungsverzeichnis vorgesehenen 
voraussichtlichen Mengen der Realität 
nicht entsprechen. In Bezug auf die Aus-
wirkungen auf den Werkpreis des Unter-
nehmers sind folgende Situationen zu 
unterscheiden:

Einheitspreisvertrag: 
Da im Einheitspreisvertrag nur der Preis 
pro Leistungseinheit pauschaliert ist, 
führen Mehrmengen automatisch auch 
zu einer höheren Gesamtvergütung. 
Eine Anzeigepflicht des Unternehmers 
für Mehrmengen besteht weder nach 
der SIA-Norm 118 noch nach dem 
Schweizerischen Obligationenrecht. Es 
ist aber nicht ausgeschlossen, durch 
eine vertragliche Abrede die Vergütung 
von Mehrmengen von einer rechtzeiti-
gen Anzeige abhängig zu machen. Eine 
entsprechende Klausel muss allerdings 
klar formuliert sein. Insbesondere ge-
nügt es nicht vorzusehen, dass «Bestel-
lungsänderungen» vorab anzuzeigen 
sind, denn schlichte Mengenänderun-
gen sind keine Bestellungsänderungen.

Gesamtpreis-Vertrag (Pauschale oder 
Globalpreis):
Wird für eine Leistung ein Gesamtpreis 
vereinbart, so kommt es auf die Men-
gen grundsätzlich nicht an. Häufig wer-
den allerdings Leistungsverzeichnisse, 
welche nach dem Muster eines Ein-
heitspreisvertrages erstellt wurden, 
nachträglich «pauschaliert». Das Leis-
tungsverzeichnis (inkl. der voraussicht-
lichen Mengen) wird dann aber zumeist 
trotzdem Vertragsbestandteil und bleibt 
somit auch vertraglich relevant. Aller-
dings hat der Unternehmer nach Art. 40 
Abs. 2 SIA-Norm 118 «allfällige Mengen-
angaben» in den Ausschreibungsunter-
lagen auf ihre Übereinstimmung mit den 
Plänen zu überprüfen. Daraus folgert die 
Rechtspraxis, dass bei der Definition 

Thomas Siegenthaler, Rechtsberater

usic-Versicherung, Zürich
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der geschuldeten Leistung die Pläne 
den «voraussichtlichen Mengen» vorge-
hen. Der Unternehmer kann im Falle 
von Mehrmengen also keine Zusatzver-
gütung verlangen, wenn die Mengen aus 
den Plänen ersichtlich gewesen wären. 
Unklarheiten bestehen allerdings dort, 
wo aus den bestehenden Plänen in Be-
zug auf eine konkrete Leistung keine 
Rückschlüsse auf die Mengen möglich 
sind. In solchen Fällen ist der Grund-
satz, wonach die Pläne den «voraus-
sichtlichen Mengen» vorgehen, natürlich 
keine Stütze – insbesondere wenn die 
Mengenangaben im pauschalierten 
Leistungsverzeichnis derart stark von 
der Realität abweichen, dass ein Unter-
nehmer sogar geltend machen könnte, 
es liege ein Grundlagenirrtum vor, bzw. 
er sei vorsätzlich getäuscht worden.

Letztlich führen also unzutreffende Men-
genangaben bei Einheitspreisen sys-
temgemäss zu Mehrvergütungen des 
Unternehmers, was insbesondere dann 
ärgerlich sein kann, wenn der Unterneh-
mer durch eine entsprechende Preisge-
staltung bewusst auf solche Effekte 
spekuliert hat. Nur in besonders stos-
senden Fällen, kann man geltend ma-
chen, dass der Unternehmer eine Treue-
pflicht gehabt hätte, den Bauherren 
bzw. seinen Ingenieur auf offensichtlich 
falsche Mengenschätzungen hinzuwei-
sen. Bei Gesamtpreisverträgen (Global-
preis/Pauschalpreis) führen Mehrmen-
gen in der Regel zwar nicht zu Preisan-
passungen, in besonderen Fällen sind 
aber Ausnahmen möglich.

Haftung des Ingenieurs?
Da unzutreffende Mengenangaben zu 
zusätzlichen Vergütungsansprüchen des 
Unternehmers führen können, sind Bau-
herren oftmals darüber verärgert. Sie 
suchen nach Haftpflichtigen. Ins Faden-
kreuz des Bauherrn gerät dabei auch 
nicht selten der Ingenieur, welcher die 
voraussichtlichen Mengen ermittelt hat. 
Allerdings: 

•	 Letztlich	kommt	es	darauf	an,	ob	der	
Ingenieur bei der Ermittlung der vor-

aussichtlichen Mengen mit der von 
ihm zu erwartenden Sorgfalt vorge-
gangen ist. Eine solche Ermittlung ist 
eine Prognose, und allein die Tatsa-
che, dass die Realität von der Prog-
nose abweicht, ist noch kein Beweis 
dafür, dass die Prognose sorgfalts-
widrig und damit haftungsbegründend 
war.

•	 Eine	Mengenangabe	ist	letztlich	
eine Information – sowohl gegen-
über dem Unternehmer wie auch ge-
genüber dem Bauherrn. Eine Infor-
mation kann mit einer «Information 
zur Information» relativiert werden. 
Der Ingenieur sollte den Bauherrn 
auf Ungewissheiten und Unklarhei-
ten in Bezug auf die Mengenschät-
zungen schriftlich hinweisen. Es ist 
ein Genauigkeitsrahmen anzugeben 
(Prozente) und es ist anzugeben, 
auf welchem Projektstand (Planun-
terlagen) sowie auf welchen Projekt-
informationen die Mengenangaben 
basieren. In Einzelfällen mag es 
Sinn machen, im Leistungsverzeich-
nis absichtlich tiefe Mengen anzuge-
ben oder aber aufgrund von Erfah-
rungswerten «Reserven» einzukalku-
lieren – darauf ist der Bauherr aber 
zwingend hinzuweisen.

•	 Soweit sich ein Ingenieur dennoch in 
Bezug auf die Mengenangaben eine 
Sorgfaltspflichtverletzung vorwerfen 
lassen muss, bedeutet dies noch 
nicht, dass er für die entsprechen-
den Mehrkosten aufkommen muss. 
In der Regel wird es sich bei den 
Mehrmengen um Kosten handeln, 
welche – zumindest rückblickend be-
trachtet – unvermeidbar waren und 
somit als Ohnehin-Kosten zu qualifi-
zieren sind. Der Bauherr wird sich 
diese Ohnehin-Kosten entgegenhal-
ten lassen müssen – ausser, es ge-
lingt ihm zu belegen, dass er bei 
Kenntnis der entsprechenden Mehr-
kosten auf die entsprechenden Bau-
arbeiten verzichtet hätte bzw. eine 
kostengünstigere Art der Ausführung 
erfolgt wäre. 
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Fazit
Bei falschen Mengenangaben des Inge-
nieurs, insbesondere bei Einheitspreis-
verträgen (und teilweise sogar bei Ge-
samtpreisverträgen) besteht ein gewis-
ses Haftungsrisiko. Dieses Risiko kann 
durch sorgfältige und kompetente Ermitt-
lung der Ausmasse und eine entspre-
chende «Information zur Mengenermitt-
lung» wesentlich reduziert werden. 

Aufgrund von Erfahrungswerten ist es je 
nach Planungsstand angezeigt, Mengen-
angaben mit Reserven anzunehmen und 
Zusatzleistungen der Unternehmer zu be-

rücksichtigen, die bei der Ausführung 
höchstwahrscheinlich auftreten. Der Auf-
traggeber ist diesbezüglich zu informieren. 

«Last, but not least»: Die Haftpflichtversi-
cherung für Mitglieder der usic-Stiftung 
ist eine der wenigen Versicherungen, wel-
che die Überschreitung von Kostenschät-
zungen und -voranschlägen nicht generell 
von der Deckung ausschliesst. Eine De-
ckung besteht zwar nicht in allen Fällen, 
aber Mitglieder der usic-Stiftung haben 
diesbezüglich gegenüber den üblichen 
Berufshaftpflichtversicherungen einen 
klaren Vorteil. L
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Neuer EU-Leitfaden zur Baustellensicherheit

International

Im Rahmen der langjährigen internationa-

len Bestrebungen1 zur Reduktion der Unfäl-

le auf Baustellen – die gerade auch Mitar-

beiter kleiner Firmen und Arbeiten bei Um-

bauten und Unterhalt betreffen – gab die 

EU als 8.Teil ihrer Arbeitsschutzbestim-

mungen2 im Jahr 1992 eine Direktive für 

Baustellen3 heraus. Als Vertreter von Tony 

Jensen (EFCA/FIDIC) konnte ich bereits 

1999 an einem Erfahrungsaustausch in 

Mailand4 teilnehmen. 

Hintergrund
Kernstück der EU-Baustellenverordnung 
ist es, in einer Art vorgezogener Werks-
eigentümerhaftung den Bauherrn für die 
Arbeitssicherheit während der Erstellung 
und der Nutzung des Bauwerks in die 
Pflicht zu nehmen. Dazu wurden für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz (SiGe) 
vier Instrumente eingeführt: die Voran-
meldung von Baustellen, der SiGe-Koor-
dinator, der SiGe-Plan und das SiGe-File 
(als Teil der Bauwerksdokumentation für 
Unterhalt, Um- und Rückbau).

In der Schweiz schlugen sich diese Ge-
danken in der SIA 4655 sowie in der Si-
cherheitsvereinbarung der SUVA6 nieder, 
während Liechtenstein das EU-Recht 
übernahm7. 

Befürchtungen der Planer
Die EU-Baustellenverordnung geht davon 
aus, dass die Planer sich bisher – über 
die reine Tragwerksicherheit hinaus – zu 
wenig Gedanken machten über gefähr-
liche Produkte (z.B. UV-versprödende 
Lichtkuppeln), Ausführungsmethoden (in 

grosser Höhe, unter Druckluft usw.) und 
risikoerhöhende Randbedingungen (kur-
ze Bautermine, enge Baustellenverhält-
nisse, gegenseitige Gefährdungen paral-
leler Gewerke). Sie sieht den Bauherrn/
Gesamtleiter in der Verantwortung, Risi-
ken soweit wie technisch möglich und zu-
mutbar zu vermeiden («general principles 
of prevention»)2.

Unter dem Sammelbegriff «Vorbereitung 
der Ausführung» unterscheidet die EU lei-
der nicht zwischen Projektierung und Ar-
beitsvorbereitung, so dass sich falsche 
Vorstellungen über die Beeinflussbarkeit 
des Baugeschehens durch den Planer 
festsetzten. Freilich kann in Einzelfällen 
bereits durch die Wahl des Bauplatzes 
und des Bauverfahrens viel für die Si-
cherheit getan werden (z.B. kontaminier-
te Böden, Arbeiten im Grundwasser, un-
ter Verkehr usw.); durch Unternehmerva-
rianten, Beizug von Subunternehmern 
u.a. kann aber die beste vorausschauen-
de SiGe-Planung bis zum Baustellenstart 
Makulatur werden. Der Planer muss vor 
allem auf nicht offensichtliche Risiken 
hinweisen.

USIC, andere Ingenieurbüroverbände in 
Europa und damit deren Dachverband 
EFCA befürchten, dass in der Praxis die 
Planer zusätzlich strafrechtliche Verant-
wortung für die Arbeitssicherheit überbür-
det erhalten, ohne diese adäquat beein-
flussen zu können8. Zusammen mit dem 
Architektendachverband ACE gab des-
halb EFCA eine Broschüre9 heraus, die 
die Mitverantwortung der Planer, aber 
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auch ihre beschränkte Einflussmöglich-
keit aufzeigt. 

Parallel setzte die EFCA Task Force zu 
Haftungs- und Versicherungsfragen 2006 
eine Working Party on Health & Safety10 
ein, um auf die Novellierung der Baustel-
lenverordnung zu drängen.

Umsetzungsprobleme der EU-Verord-
nung
Für ihre Direktiven sieht die EU-Kommissi-
on eine periodische Überprüfung der Um-
setzung vor. Deshalb wurde 2003–2005 
in 15 Staaten eine Untersuchung zur Bau-
stellenverordnung durchgeführt, die die 
meisten Befürchtungen bestä-tigte:11 
•	 mangelnde	Motivation	der	Bauherren	

zur SiGe-Koordination;
•	 z.T.	oberflächliche	Arbeit	der	SiGeKo-

ordinatoren (sinnloses Kopieren alter 
SiGe-Pläne, zu geringe Präsenz auf der 
Baustelle);

•	 verbreitetes	Unverständnis	auf	Seite	
der Planer und deren zu später Beizug;

•	 mangelnde	Fähigkeit	der	Kontrollorga-
ne (Arbeitsinspektorate, Berufsgenos-
senschaften), die Sinnleere der Koor-
dinationsdokumente zu erkennen.

Eine Novellierung der Verordnung steht 
jedoch nicht zur Disposition. Die zustän-
dige EU-Kommission12 versucht stattdes-
sen, die Fehlinterpretationen und Fehl-
entwicklungen durch Aufklärung der Be-
teiligten mit einem Leitfaden13 zu beein-
flussen, obwohl die jeweilige Umsetzung 
ins nationale Recht massgebend ist.

Stand des EU-Leitfadens
Mitglieder der Begleitgruppe in Luxem-
burg sind die tripartiten Vertreter von Ar-
beitsschutzbehörden, Arbeitgebern (z.B. 
FIEC) und Arbeitnehmern (z.B. EFBH). Als 
Experten wurden Vertreter der Planer-
dachverbände ACE und EFCA, der Ver-
messer, Quantity Surveyors und Sicher-
heitskoordinatoren beigezogen. Die ei-
gentliche Arbeit wurde (nach einer Aus-
schreibung 2007) durch die französische 
Stiftung EUROGIP durchgeführt. 
Am 18.–19.02.2009 fand die Lesung 
des 2. Entwurfs statt, der noch immer 

zu viele Arbeitssicherheitsdetails ent-
hält, während EFCA und ACE – jeweils 
mit Vorbereitungstreffen in Brüssel – 
sich gemeinsam darum bemühten, Bei-
spiele der SiGe-Koordination hervorzu-
heben und dabei die Entwurfsaufgabe 
von der Arbeitsvorbereitung des Unter-
nehmers abzugrenzen.

Im Mai 2009 fand durch EUROGIP eine 
Erprobung auf drei unterschiedlichen 
Baustellen statt, der im September die 
letzte Lesung folgt. Im November 2009 
soll der Leitfaden in der EU-Kommission 
verabschiedet werden.

Und in der Schweiz?
Schon heute werden Planer zu straf-
rechtlichen Untersuchungen bei Arbeits-
unfällen als «Zeuge» geladen, dem sich 
bei grober Nachlässigkeit eine Anklage 
anschliessen kann, sei es wegen leicht-
fertiger Inkaufnahme von «Rest»-Risi-
ken, sei es wegen Verletzung der Koor-
dinationspflichten nach SIA 118 Art. 
104. Dr. Hess-Odoni wies seinerzeit auf 
ein Gerichtsurteil hin, als entgegen der 
Ausschreibung der ausführende Unter-
nehmer den Einsatz einer Betonpumpe 
unterhalb einer Freileitung duldete. 

Die Fehlentwicklung in der Schweiz be-
stand darin, dass die SUVA-Sicherheits-
vereinbarung6 vom bauleitenden Planer 
unterschrieben wurde, ohne den Bau-
herrn selbst in die Sicherheitsverantwor-
tung einzubinden. Die USIC drängte er-
folgreich auf die Novellierung der BauAV14 

im Jahr 2005, in der die SUVA-Vereinba-
rung durch eine unverbindliche Pla-
nungshilfe15 und NPK-Positionen für 
Schutzmassnahmen ersetzt wurde16. 
Seither tragen die Bauunternehmer un-
ter sich die Verantwortung für die innere 
Baustellensicherheit; die Bauleitung 
muss sich aber davon überzeugen, dass 
die Unternehmer sich koordinieren.17 

Hingegen verantwortet die Bauleitung 
weiterhin die äussere Baustellensicher-
heit, also den Import und Export von 
 Risiken (Strassenverkehr, Hochwasser 
usw.). Einzig die Tunnelbaunorm SIA 
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197 (2004) geht jedoch so weit, vom 
Planer integrale Sicherheitspläne für die 
Bau- und Betriebsphase im Geist der 
SIA 465 zu verlangen.

Im November 2006 wurde eine Novellie-
rung des UVG in Vernehmlassung ge-
schickt, die im neuen Art. 83 Abs. 318  
erstmals eine gesetzliche Grundlage für 
die SiGe-Koordination auf komplexen Bau-
stellen einführen würde. Das heisst, an-
ders als in der EU steht nicht die Kleinbau-
stelle im Vordergrund, da sie durch EKAS19 
in den Bauunternehmungen und Hand-
werksbetrieben abgedeckt sein sollte.

Die SUVA begrüsst dies, weil auf Bau-
stellen mit mehreren Losen und zahlrei-
chen Nebenunternehmern deren eigen-
verantwortliche Koordination allzu leicht 
Lücken aufweist. Die USIC hingegen 
lehnt eine obligatorische Regelung wie-
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derum entschieden ab mit der Begrün-
dung, dadurch würde die Arbeitgeberver-
antwortung der Bauunternehmer verwäs-
sert. Sie kann sich allenfalls eine privat-
rechtliche Koordinationsvereinbarung 
zwischen den Baubeteiligten vorstel-
len.20 

Über den haftungsrechtlichen Disput 
droht übersehen zu werden, dass eine 
bessere Sicherheitspartnerschaft am 
Bau, wie sie in Dänemark21 vorgelebt 
wird, sich auch positiv auf andere As-
pekte des Bauprojektmanagements und 
der Baukultur auswirken würde. Der 
USIC böte sich die Chance, eine analo-
ge Zusammenarbeit mit SBV, VSGU und 
SUVA zu suchen.
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